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1. Einleitung

l. l Das Bundesbaugesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGB1.1 S. 
2256) bringt gegenüber dem bisherigen Recht eine Reihe wichtiger Änderungen. Sie betreffen 
insbesondere das materielle und formelle Bauleitplanungsrecht und das Recht der Sicherung der 
Bauleitplanung. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung (§ 2a - Paragraphen ohne Angabe des Geset-
zes sind solche des Bun-desbaugesetzes in der Neufassung -), die Institute der Grundsätze für 
soziale Maßnahmen und des Sozialplans (§ 13 a) werden - zum Teil in Anlehnung an die entspre-
chenden Vorschriften des Städtebauförderungsgesetzes - in das allgemeine Städtebaurecht ein-
geführt. Das gesetzliche Vorkaufsrecht der Gemeinden ist umgestaltet und mit der Möglichkeit 
der Herabsetzung des Kaufpreises versehen worden (§ 28a).

Die Zulassungstatbestände für Vorhaben im Innenbereich (§ 34) und im Außenbereich (§ 35) 
sind neugefaßt worden.
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Der Gemeinde wird zum Vollzug der Bauleitplanung in dem neuen Abschnitt l a des Dritten Teils 
des Gesetzes (§§ 39a - 39i) ein aus dem Gebotskatalog des Städtebauförderungsgesetzes ent-
wickeltes Instrumentarium an die Hand gegeben. Das Gesetz sieht ein Bau- und Pflanzqebot (§ 
39b), ein Nutzungsgebot (§ 39 c), ein Abbruchgebot (§ 39d), ein Modemisie-rungs- und Instand-
setzungsgebot (§ 39e) sowie die Möglichkeit vor, die Beseitigung baulicher Anlagen einer Ge-
nehmigungspflicht zu unterwerfen (§ 39h). Die Entschädigungstatbestände bei den Planungs-
schäden sind weitgehend neu gefaßt worden. Werden zulässige Nutzungen nicht binnen sieben 
Jahren seit ihrer Zulässigkeit verwirklicht, so beschränkt sich grundsätzlich die 
Entschädigung'auf den Wert der verwirklichten Nutzung (§ 44). Von den Änderungen beim Ent-
eignunqsverf ahren ist insbesondere die Übernahme der Möglichkeiten der Einleitung des Ver-
fahrens schon vor Rechtsverbind-lichkeit des Bebauungsplans (§ 109 Abs. 2) und der Vorabent-
scheidung über den Entzug oder die Beschränkung des Enteignungsgegenstandes unter Leis-
tung einer Vorauszahlung (§ 112 Abs. 2) aus dem Städtebauförderungsgesetz zu nennen. Ferner 
ist durch § 109 a sichergestellt, daß - ähnlich wie im , Umlegungsverf ahren nach § 51 - Recht-
syorgänge, Vorhaben und Teilungen, bei denen die Möglichkeit besteht, daß sie die Verwirkli-
chung des Enteignungszwecks unmöglich machen oder wesentlich erschweren, einer Genehmi-
gungspflicht unterliegen. Das Institut des Härteausgleichs ist - mit einigen Änderungen - eben-
falls aus dem Städtebauförde-rungsgesetz übernommen worden (Teil V a, § 122 a. und § 122b).

Im Bereich des Erschließungsbeitragsrechts sind Kinderspielplätze und Anlagen zum Schutz von 
Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen in den Katalog der erschließungsbeitrags-
pflichtigen Anlagen einbezoqen worden (§127 Abs. 2 Nr. 4 und 5); im übrigen ist die Gesamthaf-
tung für Erschließungsbeiträge bei Wohnungs- und Teileigentum abgeschafft worden (§ 134). 
Die Vorschriften über die Ermittlung von Grundstückswerten und die Gutachterausschüsse (Teil 
VII des Gesetzes) sind umgestaltet und erweitert worden. Schließlich sind die Vorschriften be-
treffend städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur mit einigen geringfügigen Änderungen aus dem Städtebauforderungsgesetz als 
neuer teil VDa in das Bundesbaugesetz eingefügt worden. Hierbei ist - in Erweiterung des bishe-
rigen § 66 Abs. 4 StBauFG -, die Möglichkeit der Übertragung der Befugnis der Ge-

') MBl. NW. 1976 S. 2712, geändert durch RdErl. v. 8. 7.1982 (MBl. NW. 1982 S. 1388).

117. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 15. 2. 1977 = MBl. NW. Nr. 11 einschl.)

8. 12. 76 (2)

2.1.2

meinde zur Durchführung der städtebaulichen Umle- 2.1.1 gung außer auf die Flurbereinigungs-
behörde auch auf eine andere geeignete Behörde vorgesehen worden (§ 46 Abs. 4). Bisherige 
Übertragungen auf Flurbereinigungsbehörden nach § 66 Abs. 4 StBauFG bleiben jedoch unbe-
rührt (Art. 3 § 13 Abs. 4 Änderungsgesetz).

1.2 Die neuen Vorschriften treten am 1: Januar 1977 in Kraft; Vorschriften, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen ermächtigen, sind bereits am 26. August 1976 in Kraft getreten. Ausführli-
che Übergangsregelungen zu allen wesentlichen Änderungen sollen - besonders bei laufenden 
Verfahren - einen möglichst schonenden und reibungslosen Übergang in den neuen Rechtszu-
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stand gewährleisten (siehe im einzelnen Art. 3 des Änderungsgesetzes). Bei diesen Überlei-
tungsvorschriften hat sich der Gesetzgeber vor allem von der Überlegung leiten lassen, daß ein-
geleitete Bauleitplanverfahren nicht durch die Notwendigkeit der Nachholung durch die Novelle 
neugeregelter Verfah-rensabschnitte erschwert werden sollen. Vielmehr soll das jeweilige Ver-
fahren grundsätzlich in dem Stadium fortgeführt werden können, das es im Zeitpunkt des In-
krafttretens der Neufassung des Gesetzes bereits erreicht hat

1.3 Besonders hingewiesen wird auf die neue Bestimmung des § 155 a und die hierzu gehörende 
Überlei-tungsvorschnft Art. 3 § 12. Die nach dieser Überleitungsvorschrift vorgesehene ortsübli-
che Bekanntmachung muß bis spätestens 30. Juni 1977 bewirkt sein (s. unten Nr. 2.9.2).

1.4 Am 1. Januar 1977 tritt femer das Gesetz zur Änderung verwaltungsprozessualer Vorschriften 
vom 24. August 1976 (BGB1.1 S. 2437) in Kraft. Nach der darin enthaltenen Neufassung des § 47 
Verwaltungsgerichtsordnung sind zukünftig auch in den Ländern, in denen bisher kein Normen-
kontrollverfahren möglich war, gemeindliche Satzungen durch abstrakte Normenkontrolle über-
prüfbar; "hierzu gehören insbesondere Bebauungspläne, Veränderungssperren sowie Erschlie-
ßungsbeitragssatzungen (siehe auch Nr. 2.9.2 amEnde). < 2.1.3

1.5 Zu den geänderten §§ 34 und 35 ergeht ein besonderer Erlaß.

2. Neuregelungen für Bauleitpläne

Die Novelle hat die Zweistufigkeit der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) 
beibehalten. Gegenüber dem bisherigen Recht betont sie jedoch stärker, daß der Zweck der 
Bauleitplanung vor allem die städtebauliche Entwicklung und Ordnung ist (§ l Abs. l und 3).

Diese erweiterte „Aufgabenstellung" der Bauleitplanung kommt in der Verknüpfung mit der Ent-
wicklungsplanung der Gemeinde (§ l Abs. 5), in der Ermächtigung, im Flächennutzungsplan die 
beabsichtigte Reihenfolge für die Verwirklichung der Planung darzustellen (§ ,5 Abs. 3), in der 
erweiterten Begründung zum Bebauungsplan (§ 9 Abs. 8) und in der Ermächtigung, Festserzun-
gen zur Sicherung der Infrastruktur zu treffen (§ 9 a), zum Ausdruck. Änderungen enthält die 
Novelle auch in der Definition der Planungsgrundsätze (§ l Abs. 6 und 7), in den Katalogen der im 
Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan möglichen Darstellungen und Festsetzungen (§§ 5 
und 9) sowie im Verfahren der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplä-
nen.

2.1 Entwlcklungsplanung

§ l Abs. 5 enthält Vorschriften über das Verhältnis der Bauleitplanung zu einer von der Gemeinde 
beschlossenen Entwicklungsplanung. § l Abs. 5 geht von der Existenz einer gemeindlichen Ent-
wicklungsplanung aus, ohne die Gemeinde zur Entwicklungsplanung zu verpflichten.

Das Bundesbaugesetz hat die Frage, ob die Gemeinde 2.1.4 zur Entwicklungsplanung verpflich-
tet ist, sowie den Inhalt einer Entwicklungsplanung und das Verfahren der Aufstellung und Ände-
rung einer Entwicklungsplanung nicht regeln könnea

Die Entwicklungsplanung muß in formeller Hinsicht O 01 fl von dem nach Kommunalverfassungs-
recht zuständi- ^v l U gen Organ der Gemeinde beschlossen sein. Programme unaEntwicklungs-
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pläne der Gemeindeverwaltung und einzelner Fachamter, die nicht vom zuständigen Gemeinde-
organ beschlossen worden sind, sind deshalb keine Entwicklijngsplanung i. S. des § l Abs. 5. Für 
das Verfahren zur Aufstellung einer Entwicklungsplanung enthält auch das Landesrecht keine 
speziellen Regelungen. Insbesondere ist auch nicht vorgeschrieben, daß die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Entwicklungsplanung der Gemeinde wie Bauleitpläne öffentlich darzulegen und 
zu erörtern sind. Eine derartige öffentliche Darlegung und Erörterung der Entwicklungsplanung 
ist allerdings auch nicht ausgeschlossen. Die Entwicklungsplanung bedarf auch nicht - wie Bau-
leitpläne - der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

Es muß sich materiell um eine Programmplanung handeln, die Ziele für die Entwicklung der Ge-
meinde enthält Sie wird in der Regel Aussagen über die Durchführung und Finanzierung der vor-
gesehenen Maßnahmen und über Zeit- und Rangfolgen der raumwirksamen Investitionen enthal-
ten. Die Aussagen können sich auf das Gemeindegebiet insgesamt beziehen oder auch nur auf 
Teile des Gemeindegebietes, auf die Gesamtheit der gemeindlichen Aufgaben oder auch nur auf 
Teilbereiche der gemeindlichen Aufgaben.

Die Entwicklungsplanung darf nicht den Zielen der Raumordnung und Landesplanung widerspre-
chen. Sie ist andererseits für die Bauleitplanung nicht in gleicher Weise verbindlich wie die Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 'begründen 
eine Anpassungspflicht (§ l Abs. 4), während die Ziele einer Entwicklungsplanung der Gemeinde 
nur zu „berücksichtigen ' sind. Widersprechen die Ziele der Entwick-lungsplanung den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung, so gehen sie bei der Bauleitplanung den Zielen der Raumord-
nung und Landesplanung nach.

Die Ergebnisse einer Entwicklungsplanung sind bei . der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung von Bauleitplänen nur insoweit zu berücksichtigen, als sie städtebaulich von Bedeu-
tung sind. Städtebaulich von Bedeutung sind" zum Beispiel solche Ergebnisse einer Entwick-
lungsplanung, die Zielaussagen über Funktion und Struktur der Gemeinde insgesamt oder einzel-
ner Gemeindeteile enthalten, femer Aussagen über die Ausstattung des Gemeindegebiets mit 
Einrichtungen des Gemeindebedarfs, über Standorte für derartige Einrichtungen und für be-
stimmte Nutzungen (z.B. für Industrie und Gewerbe, für Wohngebiete, für Freizeiteinrichtungen 
usw.), Aussagen über die Verkehrserschließung des Gemeindege-oiets (z. B. Generalverkehrs-
planung), Aussagen über die innergemeindlichen Siedlungsschwerpunkte sowie Aussagen über 
Investitions- und Investitionsför-derungsmaßnahmen (z. B. Wohnungsbau). Berücksichtigung 
bedeutet keine Bindung an die Ergebnisse im Sinne einer Anpassungspflicnt. Die Gemeinde hat 
die Ergebnisse der Entwicklungsplanung in die Abwägung der verschiedenen Belange, die bei 
der Bauleitpfanung zu berücksichtigen sind (§ l Abs. 6), einzustellen. Ein Grund für die Gemein-
de, von den Ergebnissen einer beschlossenen Entwicklungsplanung abzuweichen, wird insbe-
sondere gegeben sein, wenn Umstände vorliegen, die bei der Entwicklungsplanung noch nicht in 
die planerische Abwägung einbezogen werden konnten oder worden sind oder dort nicht ent-
sprechend dem ihnen zukommenden Gewicht bewertet werden konnten oder worden sind. Da-
bei kommen nicht nur Umstände aus den in § l Abs. 6 genannten Bereichen, sondern aus dem 
Ge- . samtbereich der gemeindlichen Aufgaben, insbesondere auch aus dem Bereich der Haus-
haltswütschaft und -politik (§ 9 Abs. 8 Satz 4), in Betracht.
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Weicht die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Flächen-
nutzungs-plans oder eines Bebauungsplans von städtebaulich bedeutsamen Ergebnissen einer 
beschlossenen Entwicklungsplanung ab, so hat sie die Gründe dafür im

8. 12. 76 (2)

151. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 1. 10. 1982 = MBl. NW. Nr. 75 einschl.)

2310

2.1.5

2.1.6

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

Erläuterungsbericht bzw. in der Begründung darzulegen (§ l Abs. 5 Satz 3).

Ändert die Gemeinde eine beschlossene Entwicklungsplanung, so soll sie prüfen, ob und inwie-
weit Auswirkungen für Bauleitpläne in Betracht kommen (§ l Abs. 5 Satz 2). Die Änderung einer 
Entwicklungsplanung kann insbesondere eine Änderung des Flä-chennutzungsplans oder die 
Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen nahelegen. Die Erfor-
derlichkeit derartiger Konsequenzen für die Bauleitplanung ist jedoch nicht nach Maßgabe der 
geänderten Entwicklungsplanung, sondern nach Maßgabe des § l, insbesondere der Absätze 3,4 
und 6 zu beurteilen.

Standortprogramme i. S. meines RdErl. v. 14. 6. 1971 (MBl. NW. S. 1202/SMB1. NW. 2313) stehen 
einer Entwicklungsplanung i. S. von § l Abs. 5 BBaüG für den betreffenden Stadtteil oder das 
Stadtgebiet

amm den Verfahrens-

gleich, wenn das Standortprogr, stand der Nr. 4.7 meines o. a. Rd

dErl. erreicht hat.

Planungsgrundsätze für die Bauleitplanung

Die Absätze 6 und 7 des .§ l entsprechen inhaltlich den früheren Absätzen 4 und 5, bisherige 
systematische Mängel sind jedoch beseitigt worden. Absatz 6 hat überdies eine Reihe weiterer 
Belange aufgenommen. Dies stellt keine Änderung des materiellen Rechts dar. Die Gemeinde hat 
bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen alle in Betracht 
kommenden, städtebaulich bedeutsamen Belange mit in die Abwägung einzubeziehen. Der Kata-
log des Absatzes 6 ist nicht abschließend.
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Flächennutzungsplan (§ 5)

Nach § 5 Abs. l ist im Flächennutzungsplan für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Die beabsichtigte städte-
bauliche Entwicklung kann sich aus einer von der Gemeinde beschlossenen Entwicklungspla-
nung (§ l Abs. 5) ergeben (siehe oben Nr. 2.1).

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 kann künftig die Ausstattung des Gemeindegebiets nicht nur mit öffentli-
chen Einrichtungen des Gemeinbedarfs dargestellt werden, sondern auch die über den Gemein-
bedarf hinausgehende Infrastruktur (Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gutem und 
Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs).

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 sind im Flächennutzungsplan, soweit es erforderlich ist, auch die Flächen 
für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immis-sionsschutzgesetzes (BImSchG) darzustellen. Nähere 
Regelungen ergehen in dem Gem. RdErl. v. 8. 7. 1982 betreffend Berücksichtigung von Emissio-
nen und Immissionen bei der Bauleitplanung sowie \bei der Genehmigung von Vorhaben (Pla-
nungserlaß) - (SMB1. NW. 2311).

2.3.3 § 5 Abs. 3 ermöglicht es der Gemeinde, im Flächen-nutzungsplan die beabsichtigte Rei-
henfolge für die Verwirklichung der Planung darzustellen. Der Flächennutzungsplan kann damit 
deutlich machen, wie sich voraussichtlich die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung vollzie-
hen soll. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, von der Möglichkeit des Absatzes 3 Gebrauch zu 
machen. Es steht in ihrem Ermessen, inwieweit sie die in Absatz 3 gebotene Möglichkeit nutzt. 
Absatz 3 ermöglicht es z. B., bei der beabsichtigten Bebauung eines größeren Gebiets die vor-
gesehenen Abschnitte der stufenweisen Verwirklichung der Planung unter Berücksichtigung der 
Investitionsplanung für die Erschließung und die weiteren Folgemaßnahmen darzustellen.

Macht die Gemeinde von der Möglichkeit einer Darstellung nach Absatz 3 Gebrauch, so schafft 
sie damit für spätere Bauleitplanverfahren in gleicher Weise eine Bindung wie durch Darstellun-
gen nach Absatz 2. Weicht sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen von einer nach Absatz 
3 dargestellten Reihenfolge derart ab, daß - bei sachgerechter Würdigung der bei der Darstel-
lung der Reihenfolge maßgeblich gewesenen Überlegungen - ein Entwickeln im Sinne des § 8 
Abs. 2 Satz l nicht mehr als gegeben angenommen werden kann, so ist der abweichende Bebau-
ungsplan nicht genehmigungsfähig, es sei denn, daß zuvor oder ' spätestens gleichzeitig eine 
entsprechende Änderung der Darstellung der Reihenfolge im Flächennutzungsplan erfolgt.

2.3.4 hi § 5 ist der bisherige Absatz 6 gestrichen worden. Darstellungen in Flächennutzungsplä-
nen, die etwaigen landschaftsschutzrechtlichen Regelungen widersprechen, sind unzulässig; der 
Flächennutzungsplan würde in einem solchen Fall gegen sonstige Rechtsvorschriften i. S. von § 
6 Abs. 2 verstoßen und könnte -jedenfalls insoweit - nicht genehmigt werden. Landschafts-
schutzgebiete sollen jedoch nach § 5 Abs. 6 nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernom-
men werden.
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Ein Bebauungsplan ist im Bereich von Landschaftsschutzbestimmungen gemäß § 11 in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 2 nicht genehmigungsfähig, soweit er den in 1 seinem beabsichtigten Gel-
tungsbereich bestehenden landschaftsschutzrechtlichen "Festsetzungen widersprechen würde.

2.4 Bebauungsplan

Der Katalog der möglichen Festsetzungen im Bebauungsplan nach § 9 ist durch Neufassung des 
Absatzes l, durch die neuen Absätze 2 und 3 sowie durch den neuen § 9a (siehe hierzu Nr. 2.5) 
und den neuen § 39a (siehe hierzu Nr. 6) erheblich erweitert worden. Änderungen in § 9 Abs. l 
gegenüber der bisherigen Fas-• sung ergeben sich aus Nrn. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
22, 23, 24, 25 und 26. Die Zuordnung einer Reihe von Festsetzungen zum Bauland ist entfallen. 
Soweit erforderlich, können Festsetzungen miteinander, verknüpft werden. Besonders hervorzu-
heben sind folgende Änderungen:

2.4.1 Nach § 9 Abs. l Nr. 7 können im Bebauungsplan Flächen festgesetzt werden, auf denen 
ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit Mitteln des sozialen 
Wohnungsbaus gefördert
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2.4.2

2.4.3

werden könnten. .Diese Festsetzung erzeugt weder für die Bewilligungsstellen des öffentlich ge-
förderten Wohnungsbaus eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Wohnungsbauförderungs-
mitteln, noch verbietet sie es dem Eigentümer, ohne Inanspruchnahme von Mitteln des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus ein Wohngebäude zu errichten. Zulässig sind solche Wohngebäude, 
die nach Wohnungsart, Größe, Ausstattung und städtebaulichen Anforderungen die Vorausset-
zungen, unter denen öffentliche Wonnungsbau-förderungsmittel gewährt werden können (§§ l, 
2, 6, 7, 9 bis 17,39 bis 41 D. WoBauG), erfüllen. Mittel des sozialen Wohnungsbaus i. S. des § 9 
Abs. l Nr. 7 sind „öffentliche MitteT i. S. des § 6 u. WoBauG. Wohngebäude, für die nur die Steu-
erbegünstigung i. S. der §§ 82 ff. u. WoBauG in Frage kommt, sind nach Nr. 7 nicht zulässig.

Festsetzungen nach § 9 Abs. l Nr. 7 können auch für solche Flächen getroffen werden, auf de-
nen gemäß § 17 H. WoBauG unter öffentlicher Förderung Wohnraum durch Ausbau, Umbau oder 
Erweiterung geschaffen werden soll. Eine solche Festsetzung kommt im Zusammenhang mit ei-
ner Gebietsfestlegung nach § 39h Abs. 3 Nr. 3 (siehe Nr. 6.2.2.2) im Bebauungsplan in Frage.

Ob der Eigentümer einer von Festsetzungen nach § 9 Abs. l Nr. 7 betroffenen Fläche Mittel des 
öffentlich geförderten Wohnungsbaues in Anspruch nimmt, unterliegt seiner Entscheidung. Er ist 
nicht verpflichtet, ein Angebot der Bewilligungsstelle auf Förderung des Wohngebäudes anzu-
nehmen. Wohngebäude, die auf Flächen, die mit Festsetzungen nach § 9 Abs. l Nr. 7 belegt sind, 
errichtet werden, unterliegen nur dann den für den öffentlich geförderten Wohnungsbau gelten-
den Bindungen, wenn öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden.
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Nach § 9 Abs. l Nr. 9 kann der Bebauungsplan den besonderen Nutzungszweck von Flächen, der 
durch besondere städtebauliche Gründe erfordert wird, festsetzen. Diese Vorschrift ersetzt § 9 
Abs. l Nr. l Buchstabe h a. F. Sie verallgemeinert die Art der möglichen Festsetzungen, die sich 
nicht mehr nur auf bauliche Anlagen für privatwirtschaftliche Zwecke zu beziehen brauchen. Im 
übrigen verändert sie die Voraussetzungen aber insofern, als das städtebauliche Erfordernis sich 
nicht mehr nur auf die Lage beziehen muß. Von der Vorschrift kann jedoch nur dann Gebrauch 
gemacht werden, wenn besondere städtebauliche Gründe dies erfordern.

§ 9 Abs. l Nr. 11 erweitert Nr. 3 der alten Fassung des § 9 Abs. l und verallgemeinert darüber hin-
aus Nr. 4 der alten Fassung in bezug auf den Anschluß der Grundstücke an die Verkehfsflächen. 
Die Festsetzung von Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist eine Möglichkeit, die 
nur in besonderen Fällen wie zum Beispiel den im Gesetz genannten in Betracht kommt. Die Ge-
meinde ist nicht verpflichtet, Verkehrsflächen stets nach besonderen Zweckbestimmungen zu 
gliedern, also etwa bei der Festsetzung der Verkehrsfläche einer Straße bereits die Fahrbann, 
die Parkstreifen und die Gehwege besonders im Bebauungsplan auszuweisen. § 9 Abs. l Nr. 11 
zwingt, auch nicht zu einer Änderung oder

Ergänzung des Bebauungsplans, wenn die Gemeinde als Straßenbaulastträger eine ohne beson-
dere Zweckbestimmung festgesetzte Verkehrsfläche oder einen Teil einer derart festgesetzten 
Verkehrsfläche nachträglich nach den Vorschriften des Straßenrechts für einen beschränkten 
Gemeingebrauch widmen oder umwidmen will.

2.4.4 Nach § 9 Abs. l Nr. 16 können künftig auch im Bebauungsplan nicht nur Wasserflächen, 
sondern sämtliche Flächen, die in irgendeiner Weise wasserwirtschaftlich von Belang sind, fest-
gesetzt werden. - Außer bei Wasserflächen ist Voraussetzung für die Anwendung dieser Vor-
schrift, daß es sich nicht um Anlagen handelt, welche bereits nach anderen Vorschriften ver-
bindlich festgesetzt werden können. Solche anderen verbindlichen Festsetzungen kommen in 
Betracht nach den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften des Wasserrechts. § 9 Abs. 4 
bleibt unberührt.

2.4.5 Nach § 9 Abs. l Nr. 20 können im Bebauungsplan auch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung der Landschaft festgesetzt werden, soweit solche Festsetzungen nicht 
nach anderen Vorschriften getroffen werden können. § 9 Abs. 4 bleibt unberührt.

2.4.6 Nach § 9 Abs. l Nr. 23 kann der Bebauungsplan Gebiete festsetzen, in denen bestimmte, 
die Luft erheblich verunreinigende Stoffe nicht verwendet werden dürfen. Diese Vorschrift 
kommt in erster Linie für den Ausschluß bestimmter Heizstoffe (z. B. Kohle, Heizöl) in Betracht, 
aber auch für die Verwendung anderer luftverunreinigender Stoffe in gewerblichen oder indus-
triellen Anlagen. Wird Nr.23 für Heizstoffe angewandt, so muß sicher sein, daß die Versorgung 
auf andere Weise möglich ist, z. B. durch den Anschluß an eine Gasleitung oder eine Femwärme-
anlage.

Luftverunreinigungen i. S. der Nr. 23 sind gemäß § 3 Abs. 4 BlmSchG „Veränderungen der natür-
lichen Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, 
Dämpfe und Geruchsstoffe".
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2.4.7 § 9 Abs. l Nr. 24 ermächtigt die Gemeinde, im Bebauungsplan Festsetzungen über Nut-
zungsbeschränkungen sowie über Anlagen und Vorkehrungen des. aktiven und passiven Um-
weltschutzes zu treffen. Nähere Regelungen hierzu ergehen in dem Gem. RdErl. v. 8. 7. 1982 be-
treffend Berücksichtigung von Emissionen und Immissionen bei der Bauleitplanung sowie bei der 
Genehmigung von Vorhaben (Planungserlaß) -. (SMB1.NW.2311).

2.4.8 Die neuen Absätze 2 und 3 des § 9 sollen die Gemeinde in die Lage versetzen, für die Fest-
setzungen, die Abs. l vorsieht, auch die Höhenlage zu bestimmen und, wenn besondere städte-
bauliche Gründe dies rechtfertigen, die Festsetzungen auch für überelnan-derliegende Ebenen 
zu treffen. Festsetzungen über die Gliederung der aufgrund der Baunutzungsverordnung in den 
Baugebieten zulässigen Nutzungen in verschiedenen Ebenen sind nur auf der Grundlage der 
Baunutzungsverordnung möglich. § 2 Abs. 8 Nr. 3 enthält eine Ermächtigung für den zuständi-
gen Bun-

2310
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O*l1fl desminister, in der Baunutzungsverordnung auch £.Q l U Vorschriften über die Zulässigkeit 
von Festsetzungen nach § 9 Abs. 3 zu treffen. Eine Neufassung der Baunutzungsverordnung ist 
in Vorbereitung. Die Gemeinden sollten von § 9 Abs. 3 erst nach Neufassung der Baunutzungs-
verordnung Gebrauch machen.

2.4.9 § 9 Abs. 8 verändert gegenüber dem bisherigen § 9 Abs. 6 den notwendigen Inhalt der Be-
gründung zum Bebauungsplan erheblich. In ihr sind die Ziele und Zwecke des Bebauungsplans 
darzulegen. Festsetzungen nach den Nm. 6 bis 9 sind besonders zu begründen. Es soll ferner 
auf die Maßnahmen hingewiesen werden, die zur Verwirklichung des Bebauungsplans alsbald 
getroffen werden sollen. In diesen Zusam-• menhang gehören auch die Gründe für ein Abwei-
chen von der Entwicklungsplanung (siehe oben Nr. 2. l .4) und die Grundsätze für soziale Maß-
nahmen, die nach § 13 a Abs. l in der Begründüng des Bebauungsplans darzulegen sind, wenn 
aus der Verwirklichung des Bebauungsplans nachteilige Auswirkungen auf die persönlichen Le-
bensumstände der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen entstehen können. Au-
ßer den durch die Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplans voraussichtlich alsbald 
entstehenden Kosten nach überschläglicher Ermittlung soll in der Begründung auch die hierfür 
vorgesehene Finanzierung angegeben werden. Dies verpflichtet die Gemeinde noch nicht zu ei-
ner Finanzierungsplanung_ im Rahmen der Begründung des Bebauungsplans. Es reicht die Dar-
legung aus, daß die Bereitstellung der erforderlichen Mittel aus dem Haushalt erwartet werden 
kann. Mängel der Begründung des Bebauungsplans werden durch § 155 a (Näheres siehe Nr. 
2.9) nicht erfaßt.

2.5 Sicherung der Infrastruktur nach § 9a

2.5.1 Zu den Einrichtungen und Anlagen nach § 9a Abs. l gehören nicht Erschließungsanlagen im 
Sinne des § 30, also insbesondere nicht die in § 127 Abs. 2 und 4 bezeichneten Erschließungsan-
lagen. Wenn diese Erschließungsanlagen nicht vorhanden sind oder wenn deren Herstellung 
nicht gesichert ist, sind Vorhaben bereits nach § 30 unzulässig (§ 9a Abs. 6 Satz 5).
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Zu den zur Sicherung der Erschließung im Sinne des § 30 erforderlichen Anlagen gehören auch 
Anlagen zur schadlosen Ableitung von Abwasser. Zwar führt § 9a Abs. l als Folgeeinrichtungen 
auch Anlagen zur schadlosen Abwassersammlung und -beseitigung auf. Dabei handelt es sich 
jedoch um Anlagen, die über die im Sinne des § 30 zur Sicherung dertrschließung des einzelnen 
Baugrundstücks erforderlichen Anlagen der schadlosen Abwasserableitung hinaus geschaffen 
werden sollea Zur Sicherung der Erschließung im Sinne des § 30 gehört es; daß die danach er-
forderlichen Anlagen zur Ableitung von Abwasser eine für die Wasserwirtschaft unschädliche 
Beseitigung der Abwässer gewährleisten. Können Vorhaben in einem Gebiet nach § 30 nicht ge-
nehmigt werden, weil eine für die Wasserwirtschaft unschädliche Beseitigung der Abwässer 
nicht gewährleistet ist, bedarf es keiner Festsetzungen nach § 9 a. Derartige Festsetzungen 
kommen erst in Betracht, wenn zwar für das einzelne Vorhaben die Erschließung auch im Sinne 
der schadlosen Abwassersammlung und -beseitigung gesichert ist, die Gesamtentwicklung der 
Gemeinde oder des Gebiets aber weitere Einrichtungen der schadlosen Abwassersammlung und 
-beseitigung erfordert.

2.5.2 Gemäß § 9a Abs. 2 Satz l kann im Bebauungsplan vorgesehen werden, daß nach Art und 
Umfang im Bebauungsplan bestimmte Ausnahmen von Festsetzungen nach § 9a Abs. l zugelas-
sen werden können. Der Bebauungsplan kann nur dann derartige Ausnahmen vorsehen, wenn 
die damit eröffneten Nutzungen im Hinblick auf die noch fehlenden Einrichtungen und Anlagen 
der öffentlichen Infrastruktur unbedenklich sind. Für die Entscheidung über die Ausnahme im 
Einzelfall findet § 31 Abs. l Anwendung. Darüber hinaus kann die Baugenehmigungsbehörde im 
Einzelfall nach Maßgabe des § 31 Abs. 2 im Einvernehmen der Gemeinde und mit Zustimmung 
der

höheren Verwaltungsbehörde Befreiungen erteilen (Absatz 2 Satz 3).

2.5.3 Festsetzungen nach § 9 a Abs. l können gemäß Absatz 3 von vornherein befristet werden, 
und zwar auf einen Zeitraum von bis zu vier Jahren. Ohne eine Befristung treten sie nach Ablauf 
von vier Jahren außer Kraft. Die Gemeinde kann die im Bebauungsplan festgesetzte Frist oder 
die ohne eine solche Festsetzung geltende gesetzliche Vierjahresfrist durch Satzung mit Zustim-
mung der höheren Verwaltungsbehörde vor Fristablauf um bis zu zwei Jahre verlängern oder 
nach Fristablauf die außer Kraft getretene Festsetzung ganz oder teilweise erneut beschließen (§ 
9a Abs. 3 Satz 2, Abs. 4).

Ist die Errichtung der im Bebauungsplan .bezeichneten Einrichtungen und Anlagen gesichert, be-
vor die festgesetzte oder die gesetzliche Frist abgelaufen ist, so hat die Gemeinde die Festset-
zung durch Satzung mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde aufzuheben (§ 9 a Abs. 
5).

2.5.4 Festsetzungen nach § 9 a Abs. l können gemäß Absatz 6 einen Entschädigungsanspruch 
gegen die Gemeinde begründen. Voraussetzung ist, daß durch sie eine ohne die Festsetzung 
zulässige Nutzung über eine längere Zeit als sechs Jahre hinweg nicht verwirklicht werden kann. 
Dabei ist es ohne Belang, ob für dieses Grundstück schon vor Rechtsverbindlichkeit des Bebau-
ungsplanes ein Bebauungsanspruch bestanden hat. Die Frist beginnt mit dem Eintritt der Rechts-
verbindlichkeit des nunmehrigen Bebauungsplanes. Gemäß Absatz 6 Satz 5 bleibt jedoch die Be-
stimmung des § 30 unberührt; dies bedeutet, daß, ein Entschädigungsanspruch nach Absatz 6 
nicht entstehen kann, solange die Erschließung im Sinne dieser Vorschrift nicht gesichert ist.
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Solange die Erschließung im Sinne des § 30 nicht gesichert ist, kann die Gemeinde unabhängig 
davon, ob die Frist des Absatzes 6 verstrichen ist, den gesamten Bebauungsplan wieder aufhe-
ben oder ändern, ohne daß Entschädigungsansprüche entstehen (§ 44).

2.5.5 Für den Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, der vor dem l. 1.1977 bereits rechtsver-
bindlich geworden ist, sowie für im Zusammenhang bebaute Ortsteile kann die Gemeinde nach 
Maßgabe des § 9a Abs. 8 und Abs. l durch Satzung die Zulässigkeit von Nutzungen befristet bis 
zur Sicherung von im einzelnen zu bestimmenden Einrichtungen und Anlagen der öffentlichen 
Infrastruktur im Sinne des § 9 a Abs. l aussetzen. Auf die Sonderregelung des Absatzes 8 Satz 3 
für Baulücken im Sinne dieser Bestimmung .wird hingewiesen.

Das gleiche gilt für Bebauungspläne, die zwar erst nach dem 1.1.1977 rechtsverbindlich gewor-
den sind, in die jedoch der Überleitungsvorschrift des Artikel 3 § l Abs. 3 Satz 2 zufolge Festset-
zungen nach § 9 a Abs. l bis 7 noch nicht aufgenommen werden konnten. Im übrigen kann für 
die Geltungsbereiche von Bebauungsplänen, die nach dem 1. 1. 1977 rechtsverbindlich werden, 
eine Satzung mit Festsetzungen nach § 9a nur beschlossen werden, wenn die bei Aufstellung 
des Bebauungsplanes maßgebenden Voraussetzungen für die Finanzierung der Anlagen oder 
Einrichtungen sich grundlegend geändert haben (§ 9a Abs. 9).

hi den Fällen der Absätze 8 und 9 beginnt die 6-Jahresfrist des Absatzes 6 mit der Rechtsver-
bindlichkeit der nachträglichen Festsetzungen.

2.6 Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung (§ 2a) 2.6.1 Zielsetzung

Ein wesentliches Anliegen des Gesetzgebers ist es, die Gemeinden zu verpflichten, die Bürger 
verstärkt und frühzeitig, d. h. zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Planung noch nicht verfestigt 
hat, an den gemeindlichen Planungsentscheidungen teilhaben zu lassen.

Die Vorschriften über die Bürgerbeteiligung sind in der Neufassung des BBauG verselbständigt 
worden (§ 2 a), um auch insoweit ihre Bedeutung hervorzuheben. Der § 2 a umfaßt neben den 
neuen Vorschriften über die Bürgerbeteiligung auch die bisherigen Be-
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Stimmungen über die öffentliche Auslegung der Entwürfe der Bauleitpläne.

2.6.2 Darlegung und Anhörung

Nach § 2 a Abs. 2 hat die Gemeinde die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung öffentlich 
darzulegen. Sie soll dabei die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung aufzeigen.

Soweit verschiedene sich wesentlich unterscheidende Lösungen für die Neugestaltung oder Ent-
wicklung eines Gebiets in Betracht kommen, soll die Gemeinde diese aufzeigen. Hierbei sollen 
nur solche Möglichkeiten aufgezeigt werden, die auch tatsächlich in Betracht kommen können. 
Dies gilt auch für Planungsvorstellungen, die von anderer Seite an sie herangetragen worden 
sind.
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Der Begriff „darlegen" umfaßt sowohl die mündliche wie auch die schriftliche oder anderweitige 
Information. Die „öffentliche" Darlegung kann zum Beispiel in öffentlicher Versammlung erfol-
gen. Sie kann durch Bekanntmachung in der Tagespresse oder durch Aushang geschehen, ohne 
daß in diesen Fällen die Anforderungen einer förmlichen öffentlichen Bekanntmachung erfüllt 
werden müssen. Für die öffentliche Darlegung genügt es ferner, daß in ortsüblicher oder anderer 
geeigneter Weise bekanntgemacht wird, daß für einen bestimmten Zeitraum an einer bestimmten 
Stelle, z. B. in der Gemeindeverwaltung, über Inhalt, Zweck und Auswirkungen der Planung, ge-
gebenenfalls auch über Alternativen, Informationen gegeben werden.

Die Gemeinde hat außerdem allgemein Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung zu geben 
(Anhörung). Zur Anhörung gehört, daß nicht nur Äußerungen der Bürger entgegengenommen 
werden, sondern auch Gelegenheit zu einer Erörterung mit einem sachkundigen Vertreter der 
Gemeindeverwaltung bestehen muß.

Darlegung und Anhörung müssen in geeigneter Weise erfolgen; dies bedeutet, daß die Pla-
nungsabsichten für den Bürger verständlich gemacht werden müssen. Darlegung und Anhörung 
können sowohl gleichzeitig wie auch zeitlich nacheinander durchgeführt werden. Ein Aufstel-
lungsbeschluß ist nicht Voraussetzung für Darlegung und Anhörung.

2.6.3 Durchführung der Bürgerbeteiligung

§ 2 a Abs. 3 läßt Variationsmöglichkeiten der Bürgerbeteiligung bei den einzelnen Bauleitplänen 
zu. Dies rechtfertigt sich aus den unterschiedlichen Verhältnissen bei den einzelnen Planungen. 
Eine Abgrenzung des Bereichs der Bürgerbeteiligung ist denkbar unter Berücksichtigung der 
verwaltungsmäßigen Gliederung des Gemeindegebiets oder im Hinblick auf die räumliche Aus-
wirkung von Planungen. Insbesondere in größeren Städten wird es zweckmäßig sein, den räum-
lichen Bereich zu begrenzen. Eine Fristsetzung für die Bürgerbeteiligung nach öffentlicher Darle-
gung kann sinnvoll sein, wenn keine öffentliche Plandiskussion (Versammlung) durchgeführt 
wird, sondern den Bürgern Gelegenheit gegeben werden soll, die Planung zum Beispiel in der 
Sprechstunde des Stadtplanungsamts einzeln oder in Gruppen zu erörtern.

Mit der Bürgerbeteiligung soll erst begonnen werden, wenn Ziele, Zwecke und Auswirkungen der 
Planung ausreichend konkret sind. Dies kann zweckmäßigerweise eine Grobabstimmung mit 
Trägern öffentlicher Belange erfordern.

Das planerische Konzept, einschließlich etwaiger Alternativen, muß also einerseits bereits dis-
kussionsfähig sein, andererseits darf es aber noch nicht soweit verfestigt sein, daß im Ergebnis 
ein ausgeformter, auslegungsfähiger Planentwurf vorliegt Das planerische Konzept muß noch 
ausreichend variabel sein, soweit nicht planerische Festpunkte gegeben sind.

2.6.4 Absehen von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung (§2aAbs.4)

Die Gemeinde kann in zwei Fällen beschließen, von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung abzuse-
hen: a) Ein solcher Beschluß ist möglich, wenn der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt 
wird und
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dadurch die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Bei einer Aufstellung oder Aufhebung 
des Flächennutzungsplans ist daher im Gegensatz zu der Regelung bei Bebauungsplänen stets 
eine Bürgerbeteiligung erforderlich.

b) Ein Beschluß auf Absehen von der erweiterten Bürgerbeteiligung ist ferner möglich, wenn ein 
Bebauungsplan aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben wird und sich dies auf das Plan-
gebiet einschließlich der Nachbargebiete nur unwesentlich auswirkt. Während bei der verein-
fachten Planänderung nach § 13, bei der eine Bürgerbeteiligung nicht vorgesehen ist, auf die 
Nutzung der betroffenen oder benachbarten Grundstücke abgestellt wird, bezieht sich die Rege-
lung in Absatz 4 auf die Auswirkungen im gesamten Plangebiet und die Nachbargebiete.

Den Beschlußmuß das zuständige Gemeindeorgan

fassen.

2..6.5 Änderung der Planung

Führt die Bürgerbeteiligung zu einer Änderung der Planung, so findet nach Absatz 5 keine erneu-
te Anhörung statt. Dem Bürger bleibt die Möglichkeit, bei der öffentlichen Auslegung Anregun-
gen und Bedenken vorzubringen.

2.6.6 Öffentliche Auslegung

Neben dem Verfahren zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung (Absätze 2-5) ist weiterhin das förmli-
che Ausregungsverfahren (bisher § 2 Abs. 6) erforderlich. Dieses ist nunmehr in § 2 a Abs. 6 ge-
regelt. Neu -gegenüber der bisherigen Regelung m § 2 Abs. 6 a. F. - ist, daß bei Masseneinwen-
dungen die Mitteilung des Prüfungsergebnisses dadurch ersetzt werden kann, daß die Gemein-
de den Einwendenden die Einsicht in das Ergebnis der Prüfung der Bedenken und Anregungen 
ermöglicht. Dazu ist ortsüblich bekanntzumachen, wo das Ergebnis während der Dienststunden 
eingesehen werden kann.

2.6.7 Ausschluß der Geltendmachung von Verfahrensmängeln

Da die Vorschrift über die erweiterte Bürgerbeteüi-gung mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe 
enthält und der Gemeinde einen gewissen Ermessensspielraum einräumt, bestimmt sich die 
Rechtsverbindlichkeit eines Bebauungsplans hinsichtlich der Bürgerbeteiligung gemäß § 155 a 
Satz 4 ausschließlich danach, ob das verfahren nach § 2 a Abs. 6 (öffentliche Auslegung) einge-
halten worden ist. Hiervon unberührt bleibt jedoch die Verpflichtung der Genehmigungsbehörde, 
die Einhaltung auch der übrigen Bestimmungen des § 2 a im Genehmigungsverfahren zu über-
prüfen (§11 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 2).

2.6.8 Überleltungsvorschriften

Die Überleitungsvorschrift des Artikel 3 § l Abs. 2 mit ihrer Verweisung auf Absatz l besagt im Er-
gebnis folgendes:

Eine erweiterte Bürgerbeteiligung ist nicht erforderlich, wenn die Gemeinde bei Inkrafttreten des 
Gesetzes (1.1.1977)
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a) einen - gesonderten - Aufstellungsbeschluß gefaßt hat (Ausnahme siehe unten)

b) die Auslegung nach §2 Abs. 6 a. F. beschlossen hat oder

c) mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 2 Abs. 5 a. F. begonnen hat Für a) 
gilt jedoch folgende Einschränkung für Bebauungspläne: Ist ein - gesonderter - Aufstellungsbe-
schluß zwar gefaßt, jedoch mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange noch nicht be-
gonnen worden, so hat die Gemeinde die Bürger in einer dem Stand der Planung entsprechen-
den Weise nach § 2 a Abs. 2,3 und 5 zu beteiligen. Im übrigen siehe zu den Überleitungsvor-
schriften für die Bauleitplanung Nr. 2.10.

2.7 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

§ 2 Abs. 5 über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung ist in An-
lehnung an Vorschriften des Städtebauförderungsgesetzes (§ 4

2310

_
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O 01 fl Abs. 4 Sätze l und 2, § 38 StBauFG) ergänzt worden.

f,v \ U . Die Gemeinde soll die Träger öffentlicher Belange möglichst frühzeitig beteiligen. Sie soll 
ihnen eine angemessene Frist zur Stellungnahme setzen. In ihrer Stellungnahme haben die Trä-
ger öffentlicher Belange der Gemeinde auch Aufschluß über von ihnen beabsichtigte oder be-
reits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung zu ge-
ben, soweit diese Angaben für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Plangebiets be-
deutsam sein können. Äußern sich die Träger öffentlicher Belange nicht fristgemäß, so kann die 
Gemeinde davon ausgehen, daß die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden öffentlichen Be-
lange durch die Bauleitplanung nicht berührt werden. Diese Vorschrift soll verhindern, daß durch 
die Nichtäußerung von Trägem öffentlicher Belange das Bauleitplanverfahren ungebührlich in die 
Lange gezogen wird. Die nicht fristgemäße Äußerung löst nicht die Fiktion aus, daß bestimmte 
von den Trägem wahrzunehmende öffentliche Belange nicht berührt sind. Werden der Gemeinde 
die Belange anderweitig bekannt, so hat sie sie bei der Abwägung (§ l Abs. 7) mit zu berücksich-
tigen. Der Träger öffentlicher Belange ist auch nicht daran gehindert, seine Belange noch nach-
träglich, etwa im Verfahren der öffentlichen Auslegung nach § 2 a Abs. 6 vorzutragen. § 2 Abs. 5 
Satz 3 hat keine Ausschlußwirkung.

2.8 Aufstellungsbeschluß, Genehmigungsverfahren, Be-

2.8.1

2.8.2

Aufstellungsbeschluß >
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Nach § 2 Abs. l Satz 2 hat die Gemeinde künftig den Beschluß, einen Bebauungsplan aufzustel-
len, ortsüblich bekanntzumachen. Der Aufstellungsbeschluß und seine ortsübliche Bekanntma-
chung' sind nicht Voraussetzung für die Beteiligung der Träger .öffentlicher Belange und die 
Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung nach § 2 Abs. 5 bzw. § 29.

Genehmigungsverfahren

In § 6 Abs. 4 und § 11 Satz 2 sind die für die Erteilung der Genehmigung der Bauleitpläne gelten-
den Fristen neu geregelt worden. Wie bisher gilt der Grundsatz, daß über die Genehmigung bin-
nen drei Monaten zu entscheiden ist und daß aus wichtigen Gründen auf Antrag der Genehmi-
gungsbehörde auch eine einmalige Fristverlängerung durch Entscheidung der übergeordneten 
Behörden möglich ist, Jedoch soll die Frist in der Regel nur noch einmal um bis zu drei weitere 
Monate verlängert werden. Eine über drei Monate hinausgehende Fristverlängerung ist also nur 
in besonderen Ausnahmefällen möglich. Die Genehmigungsbehörde hat innerhalb der Frist über 
die Genehmigung zu dem Bauleitplan zu entscheiden. Entspricht der Bauleitplan den geltenden 
Vorschriften, so ist die Genehmigung zu erteilen. Leidet der Bauleitplan an Mängeln, die ausge-
räumt werden können, so kann die Genehmigungsbehörde die Genehmigung .unter bestimmten 
Einschränkungen (Teilablehnung oder Auflagen) erteilen. Ist der Bauleitplan nicht genehmi-
gungsf ähig, so ist die Erteilung der Genehmigung innerhalb der Frist unter Angabe der Gründe 
abzulehnen. Wird über den Bauleitplan innerhalb der Frist nicht entschieden, so gilt die. Geneh-
migung nach Fristablauf als erteilt Die fingierte Genehmigung hat keine andere Wirkung als die 
tat-. sächlich erteilte Genehmigung. Sie heilt also nicht Mängel und Fehler des Plans. Zum In-
krafttreten des Plans bedarf es jedoch auch in diesem Fall der Bekanntmachung nach § 6 Abs. 6 
bzw. § 12. Hierbei ist darauf hinzuweisen, daß die erforderliche .Genehmigung von der Genehmi-
gungsbehörde zwar nicht erteilt worden ist, jedoch wegen Fristablaufs gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 
als erteilt gilt

Der neue Satz 3 des § 11 bestimmt, daß die Genehmigung eines Bebauungsplans auch unter der 
Auflage erteilt werden kann, daß der neue Plan durch Festsetzungen nach § 9a ergänzt wird. Ei-
ne solche Auflage kann jedoch nur ausgesprochen werden, wenn anderenfalls wegen Fehlens 
solcher Festsetzungen die Genehmigung versag^ werden müßte. Unberührt hiervon bleibt die 
Möglichkeit, die Genehmigung zu versa-

gen, weil mit der Herstellung der erforderlichen Infra-• Struktureinrichtungen in absehbarer Zeit 
nicht'gerechnet werden kann (s. auch Nr. 2.5).

2.8.3 Bekanntmachung nach § 12

Die Neufassung des § 12 beseitigt Zweifelsfragen zur öffentlichen Auslegung des Bebauungs-
plans, die aufgrund der bisherigen Fassung des § 12 entstanden waren. Danach ist der Bebau-
ungsplan mit Begründung spätestens mit dem Wirksamwerden der Bekanntmachung der' Ge-
nehmigung des Bebauungsplans bei einer Dienststelle der Gemeinde zu ieder-1 manns Einsicht 
bereitzuhalten. Die Gemeinde hat über den Inhalt des Bebauungsplans auf Verlangen Auskunft 
zu geben. In der Bekanntmachung der Genehmigung des Bebauungsplans ist anzugeben, bei 
welcher Dienststelle der Plan während der Dienststunden eingesehen werden kann.

2.8.4 Hinweise auf das Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche
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In die Bekanntmachung des Bebauungsplans nach § 12 ist ein Hinweis auf die Vorschriften des § 
44 c Abs. l Satz l und 2 und Abs. 2 aufzunehmen (§ 44 c Abs. 3). Es ist mindestens eine schlag-
wortartige Kennzeichnung des Inhalts der Vorschriften erforderlich (z. B.: „Auf die Vorschriften 
des § 44c Abs. l Satz l und 2 und Abs. 2 des Bundesbaugesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. August 1976 (BGB1. I S. 2256) über die fristgemäße Geltendma-chung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebau-
ungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.").

2.9 Ausschluß der Geltendmachung von Verfahrensmängeln

2.9.1 Neue Rechtslage

§ 155 a schließt künftig unter gewissen Voraussetzungen die Geltendmachung der Verletzung 
von bestimmten Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen von Bebauungsplä-
nen nach Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten aus. Voraussetzung für den Ausschluß ist, daß 
die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift vor Ablauf des Jahres nicht schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist Hierzu bedarf es einer schriftlichen Mittei-
lung. In dieser ist die Tatsache, aus welcher sich die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift ergeben kann, zu bezeichnen. Dieser Ausschluß der Geltendmachung von Verfahrens- 
oder Formfehlern betrifft jedoch nur solche des Bundesbaugesetzes, nicht aber Verletzungen, 
die sich aus dem Landesrecht, insbesondere dem Kommunalverfassungsrecht, ergeben. Die Be-
stimmung betrifft ferner nicht die Verletzung der Vorschriften des Bundesbaugesetzes über die 
Genehmigung und die. Bekanntmachung des Bebauungsplanes, also nicht die Vorschriften des § 
11 i. V.m. § 6 Abs. 2 - 4 und des § 12. Bei der Bekanntmachung des Bebauungsplanes ist auf die 
Rechtsfolgen des § 155 a Sätze l und 2 hinzuweisen. Der Hinweis kann etwa lauten: „Eine Ver-
let-- zung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbaugesetzes beim Zustandekom-
men des Bebauungsplanes, mit Ausnahme der Vorschriften über die Genehmigung und die Be-
kanntmachung, ist unbeachtlich, wenn die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift nicht 
innerhalb eines Jahres seit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist.' § 155 a ist auch für Satzungen nach § 9 a Abs. 8 von Be-
deutung.

2.9.2 Überleitungsvorschriften zu 5 155 a

Die Gemeinde kann die Wirkung des § 155 a auch für Bebauungspläne, die vor dem 1.1.1977 in 
Kraft getreten sind, nachträglich herbeiführen (Artikel 3 § 12 des Gesetzes zur Änderung des 
Bundesbaugesetzes). Hierfür gilt jedoch eine Frist bis zum 30. 6.1977. Die Gemeinde muß, wenn 
sie die Wirkung des § 155 a nachträglich herbeiführen will, innerhalb dieser Frist allgemein oder 
für einzelne Bebauungspläne durch ortsübliche Bekanntmachung auf die in § 155a Satz l und 2 
bezeichneten Rechtsfolgen und auf die für die

_
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Geltendmachung der Verfahrens- und Formfehler geltende Jahresfrist und deren Beginn hinwei-
sen. Die Jahresfrist beginnt dann mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Gemeinde über die 
nachträgliche Herbeiführung der Rechtswirkungen des § 155 a.

2.10 Überieitungsvorschriften (Artikel 3 § 1)

2.10.1 Hat die Gemeinde vor dem 1. 1. 1977 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen, zu 
ändern, zu ergänzen oder aufzuheben, oder hat sie, ohne daß sie einen derartigen Beschluß ge-
faßt hat, vor dem 1. 1. 1977 mit der Beteiligung von Trägem öffentlicher Belange gemäß § 2 Abs. 
5 bisheriger Fassung begonnen, so sind nicht anzuwenden die Vorschriften des

- § l Abs. 5 neuer Fassung (n. F.) über die Entwicklungsplanung,

- § l Abs. 6 n. F. über die Grundsätze der Bauleitplanung,

- § 2 Abs. l S. 2 n. F. über die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses,

- § 2 Abs. 5 n. F. über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange,

- § 4 Abs. 9 n. F. über die Beteiligung der Gemeinden bei Planungsverbänden.

Statt dieser Vorschriften gelten die bisherigen Vorschriften auch über den 1.1.1977 hinaus weiter. 
• Wegen der Überieitungsvorschriften hinsichtlich der frühzeitigen Bürgerbeteiligung (§ 2 a Abs. 
2-5) siehe Nr. 2.6.8, hinsichtlich der Grundsätze für soziale Maßnahmen (§ 13 a) siehe Nr. 3.4.

2.10.2 Sind Entwürfe von Bauleitplänen am 1.1.1977 bereits nach § 2 Abs. 6 bisheriger Fassung 
ausgelegt oder ist vor dem 1. 1. 1977 bereits mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
nach § 2 Abs. 5 bisheriger Fassung begonnen worden, so sind nicht anzuwenden die Vorschrif-
ten des

- § 5 n. F. über den Inhalt des Flächennutzungsplans,

- § 9 n. F. über den Inhalt des Bebauungsplans,

- § 9 a Abs. l bis 7 n. F. über Festsetzungen im Bebauungsplan zur Sicherung der Infrastruktur,

- § 11 Satz 3 n. F. über Auflagen bei der Genehmigung des Bebauungsplans für ergänzende Fest-
setzungen nach § 9 a.

2.10.3 Ist ein Antrag auf Erteilung der Genehmigung zu einem Flächennutzungsplan oder einem 
Bebauungsplan vor dem 1.1. 1977 gestellt worden, über den bis zum 1. 1. 1977 noch nicht ent-
schieden ist, so gilt in bezug auf diesen Bauleitplan und dessen Genehmigung ab 1. 1. 1977 § 6 in 
der neuen Fassung, dessen Absatz 4 Satz 4 über die Genehmigungsfiktion jedoch nicht § 6 Abs. 
4 Satz 4 über die Genehmigungsfiktion gilt erst für Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, 
für die der Antrag auf Erteilung der Genehmigung am 1.1.1977 oder später gestellt wird.

2.10.4 Ist mit der öffentlichen Auslegung eines beschlossenen und genehmigten Bebauungs-
plans nach § 12 bisherige Fassung vor dem 1.1.1977 begonnen worden, so findet auf diesen Be-
bauungsplan § 12 n. F. keine Anwendung. § 12 neuer Fassung gilt nur für solche Bebauungsplä-
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ne, mit deren öffentlicher Auslegung nach Satzungsbeschluß und Genehmigung ab dem f. 1.1977 
begonnen wird.

3. Grundsätze für soziale Maßnahmen, Sozialplan -§13a-

3.1 Allgemeines

In Anlehnung an die entsprechenden Regelungen des Städtebauförderungsgesetzes verpflichtet 
§ 13 a die Gemeinden zu einem zweistufig ausgestalteten Verfahren zur Vermeidung nachteiliger 
Auswirkungen für die persönlichen Lebensumstände der im Plangebiet wohnenden oder arbei-
tenden Menschen. Die erste Stufe dieses Verfahrens geht mit dem Beginn der Aufstellung eines 
entsprechenden Bebauungsplans eüiher. Die Gemeinde hat schon in diesem Stadium der Pla-
nung allgemeine Vorstellungen über die Möglichkeit der Abhilfe und Milderung für die betroffene 
Bevölkerung zu erarbeiten (Grundsätze für soziale Maßnahmen, Absatz 1).

Die zweite Stufe dieses Verfahrens bezieht sich auf OO1 fl die Phase der Verwirklichung des Be-
bauungsplans. £v l U Steht diese bevor, so sind, faUs dies erforderlich ist, vorab in Erörterung 
mit den jeweils Betroffenen konkrete Vorstellungen für Maßnahmen der Abhilfe oder Milderung 
zu entwickeln, wenn die zu erwartenden nachteiligen Auswirkungen erheblich sind (Sozialplan, 
Absätze 2 - 4). Das Gesetz unterscheidet dabei danach, ob die Verwirklichung des Bebauungs-
plans durch die Gemeinde (Absätze 2 und 3) oder einen anderen erfolgt (Absatz 4).

3.2 Grundsätze für soziale Maßnahmen

3.2.1 Die Gemeinde hat nach Absatz l bei der Aufstellung eines Bebauungsplans, soweit nicht § 
86 Abs. l Satz 3 StBauFG Platz greift, zu prüfen, ob bei seiner Verwirklichung nachteilige Auswir-
kungen für die persönlichen Lebensumstände der in dem Plangebiet wohnenden oder arbeiten-
den Menschen, insbesondere im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, zu erwar-. ten sind.

Die persönlichen Lebensumstände umfassen vor allem die Familienverhältnisse sowie die Wohn- 
und Arbeitsbedingungen; sie sind insbesondere betroffen, wenn sich die Notwendigkeit des 
Fortzuges aus dem Plangebiet ergibt. Zum wirtschaftlichen Bereich gehören vornehmlich die 
Auswirkungen eines Wohnungswechsels (Mieterhöhung) sowie der Verlust des Arbeitsplatzes 
oder der beruflichen Existenz, zum sozialen Bereich die nachbarschaftlichen Kontakte sowie die 
sonstigen örtlichen Bindungen und Abhängigkeiten.

3.2.2 Sind nachteilige Auswirkungen im Sinne von 3.2.1 zu erwarten, so hat die Gemeinde 
Grundsätze für soziale Maflnahmon zu erarbeiten und in der Begründung zum Bebauungsplan 
darzulegen. In diesem Zusammenhang können auch Gebietsbezeichnungen nach § 39h Abs. l in 
Verbindung mit Abs. 4 in Betracht kommen (Näheres siehe unter Nr. 6.2.2.2). Nachteilige Aus-
wirkungen sind in der Regel zu erwarten, wenn infolge der geplanten Festsetzungen mit Um-
strukturierungen des Gebietes zu rechnen ist, beispielsweise weil die bisher in dem Gebiet zu-
lässige Nutzung - insbesondere bezüglich der bereits bebauten Grundstücke - stärker verändert 
werden soll. Die Gemeinde ist - anders als bei den vorbereitenden Untersuchungen nach § 4 
Abs. 2 des Städtebauf örderungsgesetzes - zur Erhebung besonderer Sozialtaten nicht ver-
pflichtet Sie muß sich jedoch einen ausreichenden Überblick über die Bevölkerungs-, Sozial-und 
Gewerbestruktur im Plangebiet verschaffen, um ihre Einschätzung hinsichtlich der möglichen 
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Konsequenzen der beabsichtigten Planung hinreichend abzustützen. Dabei wird sie auch auf die 
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung gemäß § 2 a Abs. 2 und 3 zurückgreifen können.

3.2.3 Die Grundsätze für soziale Maßnahmen enthalten die allgemeinen Zielvorstellungen der 
Gemeinde darüber, wie der Bebauungsplan möglichst schonend für die Betroffenen verwirklicht 
werden kann. Hierbei sollen, soweit geboten, insbesondere Aussagen gemacht werden über

- die Bereitstellung von Ersatzwohnraum,

- Ersatzflächen für Gewerbebetriebe,

- finanzielle Hufsmöglichkeiten (z. B. Mittel des sozialen Wohnungsbaus, Gewährung eines Här-
teausgleichs nach § 122a und § 122b, regionale Wirtschaftsförderung), i

- die die Planverwirklichung begleitenden Maßnahmen der Beratung, Betreuung und Informatio-
nen der Betroffenen.

3.2.4 Die Gemeinde muß ihre Vorstellungen bereits in der dem Entwurf zum Bebauungsplan bei-
zufügenden Begründung darlegen. Wenn sich während des Aufstel-rungsverfahrens hinsichtlich 
dieses Teils der Planung Änderungen ergeben, ist die Begründung auch insofern zu ändern.

3.2.5 Fehler bei der Berücksichtigung sozialer Belange stehen der Rechtsverbindlichkeit eines 
Bebauungsplans nur dann entgegen, wenn sie zugleich ursächlich geworden sind für Verstöße 
gegen f l Abs. 6 oder 7; dies

8. 12. 76 (5)
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OO1 f\ ergibt sich aus § 155a Satz 4. Hieraus ergibt sich, daß £O l U Mängel bei der Aufstellung 
von Grundsätzen für soziale Maßnahmen für sich allein nicht zur Nichtigkeit eines Bebauungs-
plans führen können. Unberührt hiervon bleibt die Verpflichtung der Genehmigungsbehörde (§ 6 
Abs. 2, § 11 Satz 2), die Einhaltung der Vorschriften in Wahrnehmung der Rechtsaufsicht zu über-
prüfen.

3.3 Sozialplan

3.3.1 Ein Sozialplan ist von der Gemeinde aufzustellen, wenn sie durch eigene Maßnahmen einen 
Bebauungsplan verwirklichen will, der sich für die von der Verwirklichung unmittelbar Betroffe-
nen erheblich nachteilig (Nr. 3.2.1) auswirkt. Dagegen ist nicht entscheidend, ob von der Ge-
meinde zuvor Grundsätze für soziale Maßnahmen erarbeitet worden sind oder nicht. Ob und in 
welchem Umfang ein Sozialplan erforderlich ist, richtet sich nach Art und Bedeutung der nach-
teiligen Auswirkungen im Einzelfall (vgl. dazu Nrn. 3.3.3 bis 3.3.7).

Soweit Grundsätze für den Sozialplan im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung nach § 4 
Abs. 2 StBauFG aufgestellt worden sind und soweit im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
Sozialpläne gem. § 8 Abs. 2 StBauFG aufgestellt werden, bedarf es entsprechender Maßnahmen 
aufgrund des § 13 a BBauG nicht mehr.
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3.3.2 Mit der Verwirklichung eines Bebauungsplans kann in den Fällen des § 33 bereits vor 
Rechtsverbindlichkeit begonnen werden. Dieser Fall ist in § 13 a nicht ausdrücklich geregelt 
Nach Sinn und Zweck des § 13 a ist jedoch auch in diesem Fall ein Sozialplan aufzustellen.

Maßnahmen der Modernisierung und Instandsetzung, durch die Mißstände oder Mängel i. S. von 
§ 39 e in Verbindung mit § 39a Abs. 2 beseitigt werden, setzen keinen Bebauungsplan voraus. 
Bei Bestehen eines Bebauungsplans sind sie jedoch als dessen Verwirklichung i. S! von § 13 a 
anzusehen.

3.3.3 Ob die nachteiligen Auswirkungen einer Verwirklichung des Bebauungsplans erheblich 
sind, läßt sich nur an Hand der konkreten Gegebenheiten durch Abwägung aller bedeutsamen 
Umstände feststellen. Dabei ist mit zu berücksichtigen, ob und in welchem Umfang von einem 
Betroffenen eigene Anstrengungen zur Beseitigung oder Milderung der Nachteile erwartet wer-
den können.

3.3.4 Der Sozialplan ist ausgerichtet auf den einzelnen Betroffenen, hat also nicht die Form einer 
alle infrage kommenden Betroffenen umfassenden Gesamtplanung. Er ist das schriftlich nieder-
zulegende Ergebnis der mit dem einzelnen Betroffenen auf der Grundlage seiner persönlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse geführten Erörterungen über mögliche erheblich 
nachteilige Auswirkungen der Verwirklichung des Bebauungsplans sowie über die in Betracht 
kommenden gemeindlichen Hilfen und Maßnahmen und die Möglichkeiten ihrer Verwirklichung. 
Die Gemeinde braucht dabei die Vorstellungen des Betroffenen nicht zu übernehmen. Als ein der 
Verwirklichung des Bebauungsplans vorangehendes und sie begleitendes Instrument ist der So-
zialplan bei Bedarf zu ergänzen und fortzuschreiben.

3.3.5 Der Sozialplan soll grundsätzlich zunächst dazu dienen, dem Betroffenen bei seinen eige-
nen Bemühungen zu helfen, nachteilige Auswirkungen zu vermeiden oder zu mildern. Er soll die-
se Bemühungen also nur unterstützen, nicht aber ersetzen (siehe aber unten 3.3.7). Hierauf sol-
len die Betroffenen in geeigneter Weise hingewiesen werden.

3.3.6 Im Sozialplan sind - soweit erforderlich - neben entschädigungsrechtlichen Hinweisen vor 
allem die Möglichkeiten der geltenden Sozialrechtsordnung darzustellen, z. B. bei mangelnder 
Leistungsfähigkeit hinsichtlich der neuen Miete .der Hinweis auf die Gewährung von Wphngeld 
einschließlich seiner Höhe, bei Arbeitslosigkeit der Hinweis auf Arbeitslosenunterstützung und 
Umschulung nach dem Ar-beitsförderungsgesetz einschließlich der Höhe der Leistungen nach 
diesem Gesetz.

Die Vorschrift des § 13 a verpflichtet die Gemeinde nicht dazu, Leistungen zu gewähren, auf die 
der Betroffene nach der Rechtsordnung keinen Anspruch hat Eine Verpflichtung zur Gewährung 
von Geldleistungen im Büligkeitswege besteht daher im Sozialplan nur nach Maßgabe des Här-
teausgleichs gemäß §§ 122a und 122b. § 13a schließt aber nicht aus, daß die Gemeinde darüber 
hinaus freiwillige Leistungen erbringt und dies im Sozialplan zusagt.

3.3.7 Ist ein Betroffener aufgrund semer persönlichen Lebensverhältnisse nicht in der Lage, sich 
der Hinweise und Hilfen der Gemeinde zu bedienen, so soll diese weitere, auf die Verhältnisse 
des einzelnen Bedürftigen individuell abgestimmte Hilfsmaßnahmen aufzeigen. In Betracht kom-
men beispielsweise Hilfen bei der Wohnraumbeschaffung, spezielle Maßnahmen der Familien- 
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und Jugendhilfe, Hilfe beim Verkehr mit Behörden und öffentlichen Dienststellen sowie -falls un-
abweisbar notwendig - Maßnahmen der Nachsorge. Der Sozialplan ist gegebenenfalls insoweit 
zu ergänzen.

3.3.8 Soll der Bebauungsplan durch einen anderen verwirklicht werden, so kann die Gemeinde, 
wenn die Voraussetzungen für die Aufstellung eines1 Sozialplanes im übrigen gegeben sind, ver-
langen, daß der andere im Einvernehmen mit ihr den Sozialplan aufstellt und durchführt. Sie kann 
stattdessen die Aufgabe aber auch ganz oder teilweise auf Kosten des anderen selbst überneh-
men. Im übrigen gilt Nr. 3.3.1.

3.3.8.1 Die Gemeinde muß zwischen diesen beiden Alternativen wählen; sie darf also nicht untä-
tig bleiben. Die erste Alternative kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der andere ein Un-
ternehmen im Sinne von § 34 Abs. l des Städtebauförderungsgesetzes ist oder über besondere 
Erfahrungen im Bereich sozialer Planung verfügt oder besondere Möglichkeiten der Hilfe anbie-
tet (vgl. dazu Nr. 3.3.8.5). Anderer im Sinne von Absatz 4 kann auch eine Behörde sein, die mit 
der Verwirklichung des Bebauungsplans ihr zustehende Kompetenzen wahrnimmt (Beispiel: Bau 
der Ortsdurchfahrt einer Bundesfemstraße durch den von der Gemeinde verschiedenen Träger 
der Straßenbaulast).

3.3.8.2 Die Gemeinde kann dem anderen die ihm nach § 13a Abs. 4 Satz l übertragenen Aufga-
ben nachträglich ganz oder teilweise wieder entziehen und selbst übernehmen, wenn hierfür ein 
sachlicher Grund vorliegt. Dies kommt vor allem in Betracht, wenn sich zeigt, daß der andere den 
mit der Übertragung verbundenen Pflichten nicht nachkommt

3.3.8.3 Es empfiehlt sich, daß die Gemeinde den anderen möglichst frühzeitig auf das Erforder-
nis der Aufstellung eines Sozialplanes aufmerksam macht und ihm dabei auch mitteilt, ob sie die-
se Aufgabe selbst zu übernehmen beabsichtigt. Dabei sollte sie in jedem Fall auf die Notwendig-
keit eines engen gegenseitigen Kontaktes hinweisen. Auf die Notwendigkeit eines Sozialplans 
soll die Gemeinde aus Anlaß eines Bodenverkehrsgenehmigungsverfahrens oder einer Bauvor-
anfrage aufmerksam machen.

3.3.8.4 Verlangt die Gemeinde von dem anderen die Aufstellung und Durchführung des Sozial-
plans, so soll sie ihn bei der Erfüllung dieser Aufgabe nach Möglichkeit unterstützen; sie soll ihm 
nahelegen, ihr so frühzeitig wie möglich seine eigenen Vorstellungen über den Sozialplan be-
kanntzugeben. Da der andere nur im Einvernehmen mit ihr handeln kann, hat sie einen weitge-
henden Einfluß auf den Inhalt des Sozialplans. Ihre Vorstellungen hierzu soll sie dem anderen so 
bald wie möglich bekanntgeben.

3.3.8.5 Die Gemeinde kann von dem anderen nur solche Maßnahmen verlangen, zu denen sie 
nach Absatz 2 und 3 bei eigener Verwirklichung des Bebauungsplans ebenfalls verpflichtet wä-
re. Hierzu gehören auch die besonderen individuellen Hilfen gemäß Nr. 3.3.7, nicht jedoch die 
Zahlung eines Härteausgleichs. Die Worte „und durchführt" in Abs. 4 Satz l erweitem nicht den 
Pflichtenkreis des anderen. Sie stellen nur klar, daß die Verwirklichung des Bebauungsplans 
nicht unabhängig vom Inhalt des Sozialplans erfolgen kann. Es ist jedoch zulässig, daß der ande-
re durch
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8. 12. 76 (6)

öffentlich-rechtlichen Vertrag (vgl. § 54 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) mit der Gemeinde 
weitere über Absatz 4 hinausgehende zusätzliche Maßnahmen der Hilfe und Milderung für einen 
Betroffenen übernimmt

Um die Durchführung des Sozialplanes zu sichern, sollte die Gemeinde von der Möglichkeit des 
§ 39h Gebrauch machen (vgl. auch Nr. 3.3.10).

3.3.8.6 Ist der andere aufgrund einer Anordnung nach den §§ 39b bis e zur Verwirklichung des 
Bebauungsplans verpflichtet und kommt er dem Verlangen der Gemeinde nach Aufstellung eines 
Sozialplans nicht oder nicht in ausreichender Weise nach, so muß diese gemäß Nr. 3.3.8.2 vor-
gehen.

3.3.9

Pflanzgebot (§ 39b), ein Nutzungsgebot (§ 39c), ein Abbruchgebot (§ 39 d) oder ein Möaernisie-
rungs- oder Instandsetzungsgebiet (§ 39e) zu erlassen, die Maßnahmen mit den unmittelbar Be-
troffenen zu erörtern. In diesen Fällen muß die Gemeinde zuvor auch mit den Mietern oder Päch-
tern erneut die Möglichkeit einer anderweitigen Unterstützung erörtern (§ 39g in Verbindung mit 
§ 27 Abs. 3 StBauFG).

3.3.10 Die Gemeinde kann zur Verwirklichung des Sozialplans gemäß § 39g in Verbindung mit 
§31 des Städtebauförderungsgesetzes auf Antrag ein Miet- oder Pachtverhältnis über Wohn- 
oder Geschäftsraum verlängern. Sie kann femer in einem Gebiet, für das der Genehmigungsvor-
behalt des § 39h Abs. l gilt, die erforderliche Genehmigung zum Abbruch, zum Umbau oder zur 
Änderung einer baulichen Anlage yersa-?en, um die Durchführung des Sozialplans zu sichern 
liehe unten Nr. 6.2). Diese Befugnisse stehen der Gemeinde auch dann zu, wenn ein anderer den 
Sozialplan aufgestellt hat und durchführt.

3.4 Überleitungsvorschriften - Art 3 § l Abs. 5 -

3.4.1 Die Pflicht der Gemeinde, Grundsätze für soziale Maßnahmen in der Begründung zum Be-
bauungsplan darzulegen, entfällt für solche Bebauungspläne, die aufgrund eines vor dem 1. Ja-
nuar 1977 gefaßten Aufstellungsbeschlusses erarbeitet oder bei denen vor dem 1. Januar 1977 
mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 2 Abs. 5 a. F. begonnen worden ist 
(vgl. dazu näher Nr. 2.7). Es bleibt der Gemeinde jedoch unbenommen, auch in diesen Fällen 
entsprechend § 13 a Abs. l vorzugehen.

3.4.2 Dagegen ist ein Sozialplan gemäß § 13 a Abs. 2-4 immer schon dann aufzustellen, wenn 
der Bebauungsplan erst nach dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. 1. 1977 rechtsverbindlich 
wird. Bei Bebauungsplänen, die vor diesem Zeitpunkt rechtsverbindlich geworden sind, muß ein 
Sozialplan erarbeitet werden, wenn die Gemeinde ein Verwirklichungsgebot gemäß §§ 39b bis e 
erlassen will. Verwirklicht ein anderer den Bebauungsplan, so kann die Gemeinde gemäß § 13 a 
Abs. 4 verfahren.

4. Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen, Bodenverkehr
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4.1 Veränderungssperre und Zurückstellung von Baugesuchen

4.1.1 Erweiterte Veränderungssperre

Nach der Neufassung des Gesetzes dürfen im Geltungsbereich einer yeränderungssperre ge-
nehmigungsbedürftige bauliche Anlagen nicht nur nicht errichtet oder geändert, sondern auch 
nicht beseitigt werden (falls nicht nach § 14 Abs. 2 eine Ausnahme zugelassen wird). Durch diese 
Erweiterung des § 14 Abs. l Nr. 3 sollte die Möglichkeit geschaffen werden, während des Bauleit-
planverfahrens erhaltenswerte Gebäude gegen Abbruch zu schützen; dies steht im Zusammen-
hang mit der Abbnichgenehmigung nach § 39h, die durch die Neufassung des Gesetzes einge-
führt wurde (siehe unter Nr. 6, insbesondere Nr. 6.4). Aus der Überleitungsvorschrift in Artikel 3 
§ 2 Abs. l ergibt sich, daß eine bei Inkrafttreten des Gesetzes -1.1.1977 - bestehende Verände-
rungssperre sich auch

weiterhin nicht auf die Beseitigung baulicher Anla- OQ11\ gen erstreckt. Ist eine solche Erstre-
ckung beabsich- Aw l U tigt, so muß die Gemeinde die Veränderungssperre entsprechend er-
gänzen. Es bleibt der Gemeinde unbenommen, eine - zusätzliche - Veränderungssperre zur Ver-
meidung der Beseitigung zu beschließen.

4.1.2 Bekanntmachung der Veränderungssperre

Die Neufassung des § 16 Abs. 2 bestimmt nunmehr, daß mit der Veränderungssperre zugleich 
auch ihre Genehmigung ortsüblichbekanntzumachen ist. Eine wörtliche Wiedergabe der Geneh-
migung ist nicht erforderlich; es genügt die Mitteilung des wesentlichen Inhalts.

Die Bekanntmachung kann auch entsprechend § 12 durch ortsübliche Bekanntmachung der Ge-
nehmigung sowie von Ort und Zeit der Einsichts- und Aus-kunftsmöglichkeit erfolgen (§ 16 Abs. 
2 Satz 2). Aus der Uberleitungsvorschrift des Artikel 3 § 2 Abs. 2 folgt, daß dann, wenn mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung der Veränderungssperre vor Inkrafttreten des Gesetzes begon-
nen wurde, der § 16 Abs. 2 in der bisher geltenden Fassung anzuwenden ist

4.1.3 Zurückstellung von Baugesuchen

Durch die Neufassung des § 15 ist die Möglichkeit der Zurückstellung von Baugesuchen auf den 
Fall ausgedehnt worden, daß eine Veränderungssperre zwar beschlossen wurde, aber noch 
nicht in Kraft getreten ist Damit wurde eine bisher vorhandene Lücke geschlossen. Der bisherige 
Begriff der baulichen Anlage ist durch den Begriff Vorhaben ersetzt worden, um alle Tatbestände 
des § 14 Abs. l zu erfassen. Eine Überleitungsvorschrift zu diesem Tatbestand des § 15 wurde 
nicht normiert Das bedeutet, daß vom Inkrafttreten des Gesetzes an die Zurückstellung eines 
Baugesuchs auch aus dem Grund erfolgen darf, daß sich eine beschlossene Veränderungssper-
re noch nicht in Kraft befindet

4.2 Bodenverkehrsgenehmigung

4.2.1 Neuregelung der Genehmigungsfristen

Die Neufassung des Gesetzes hat die Frist zur Erteilung der Bodenverkehrsgenehmigung von 
zwei Monaten auf drei Monate heraufgesetzt und eine Verlängerungsmöglichkeit geschaffen. 
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Die Neufassung hat nichts daran geändert, daß nur ein inhaltlich vollständiger und prufungsfäni-
ger Antrag die Dreimonatsfrist in Lauf setzt. Weist der Antrag insoweit Mängel auf, so ist der An-
tragsteller aufzufordern, die Mängel zu beheben.

Die Fristverlängerung kann sich auf bis drei Monate erstrecken. Eine erneute Verlängerung der 
Frist ist nicht möglich. Die Frist muß „vor ihrem Ablauf" verlängert werden. Dies bedeutet, daß 
dem Antragsteller der Zwischenbescheid über die Fristverlängerung vor diesem Zeitpunkt zuge-
gangen sein muß. Der Nachweis hierüber läßt sich nur führen, wenn der Zwischenbescheid zu-
gestellt wird. Die Genehmigungsfiktion tritt, wenn keine Fristverlängerung erfolgt, mit Ablauf von 
drei Monaten ein. Wurde eine Fristverlängerung vorgenommen, so tritt sie mit Ablauf derjenigen 
Zeit ein, die in dem Zwischenbescheid genannt ist

Eine Überleitungsvorschrift zu § 19 Abs. 4 erging nicht Das bedeutet, daß vom Inkrafttreten des 
Gesetzes an auch bei schon anhängigen Verfahren eine Fristverlängerung zulässig ist, wenn 
über den Antrag auf Erteilung der Bodenverkehrsgenehmigung noch nicht entschieden worden 
ist und die Genehmigung auch nicht in Folge Fristablaufs als erteilt gilt Außerdem gilt in diesen 
Fällen anstelle der bisherigen Frist von zwei Monaten die nunmehrige Frist von drei Monaten für 
die Erteilung der Genehmigung.

4.2.2 Veränderungssperre als Versagungsgrund

Nach § 20 Abs. l a. F. darf die Bodenverkehrsgenehmigung nur versagt werden, wenn der 
Rechtsvorgang oder die mit ihm bezweckte Nutzung in den Fällen des § 19 Abs. l mit den Fest-
setzungen des Bebauungsplans oder der vorhandenen Bebauung, in den Fällen des § 19 Abs. 2 
mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht vereinbar wäre. Die Neufassung
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d68 Gesetzes hat eine Erweiterung dahingehend ge-• bracht, daß nunmehr die Bodenverkehrs-
genehmigung auch versagt werden muß, wenn das Grundstück innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereichs einer Veränderungssperre nach § 14 liegt (Abs. l Nr. 2). Für die Frage, ob nur die 
Teilung des Grundstücks genehmigungsbedürftig ist oder auch die Auflassung, bleiben weiterhin 
die Absätze l und 2 des § 19 maßgebend.

Ausnahmen von der Veränderungssperre können zugelassen werden (§ 20 Abs. l Nr. 2 in Ver-
bindung mit § 14 Abs. 2 Satz 1). Das Einvernehmen der Gemeinde ist erforderlich (§ 19 Abs. 4 
Satz 1). Soweit sich die Verändeningssperre auf den Außenbereich erstreckt, ist auch die Zu-
stimmung der höheren Verwaltungsbehörde einzuholen (§ 19 Abs. 4 Satz 2). Aus der Überlei-
tungsvorschrift in Artikel 3 § 3 folgt, daß dann, wenn die Genehmigungsbehörde über einen An-
trag auf Erteilung der Bödenverkehrsgenehmi-gung bei Inkrafttreten des Gesetzes entschieden 
hat im weiteren Verfahren die neuen Vorschriften über die Versagung der Bodenverkehrsgeneh-
migung bei Bestehen einer Veränderungssperre keine Anwendung finden. Auch die Bindungs-
wirkung des § 21 Abs. l gilt nicht hinsichtlich der Veränderungssperre. Dies bedeutet, daß einem 
Antrag auf Baugenehmigung auch die Veränderungssperre entgegengehalten werden kann, wel-
che bei Järteüung der Bodenverkehrsgenehmigung bereits bestandenhat
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4.2.3 Zurückstellung von Bodenverkehrsgenehmigungs-anträgen

Durch die Neufassung des Gesetzes wurde dem § 15 ein Absatz 2 hinzugefügt. Nach dieser Be-
stimmung kann also nun auch ein Antrag auf Erteilung einer Bodenverkehrsgenehmigung ebenso 
wie ein Baugesuch zurückgestellt werden. Die Zurückstellung kann • - wie auch sonst bei § 15 - 
nur erfolgen, wenn zu befürchten ist daß die •Durchführung der Planung durch das Vorhaben 
unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Der Zeitraum von zwölf . Monaten 
ist eine Höchstfrist Es kann angebracht sein, die Zurückstellung nicht für zwölf Monate, sondern 
für einen kürzeren Zeitraum auszusprechen. Voraussetzung für die Zurückstellung ist stets ein 
Antrag der Gemeinde. Der Antrag muß so rechtzeitig gestellt werden, daß der Genehmigungsbe-
hörde noch eine Prüfung des Antrages möglich ist und der Zurückstellungsbescheid dem An-
tragsteller noch innerhalb der Frist von drei Monaten des § 19 Abs. 4 Satz 3 zugestellt werden 
kann. Hat die Genehmigungsbehörde dem Antragsteller einen Zwischenbescheid über eine Frist-
verlängerung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 4 erteilt, so wird die Gemeinde den Zurückstellungsantrag 
auch noch innerhalb der verlängerten Frist stellen können. Es ist aber hier von der Genehmi-
gungsbehörde besonders sorgfältig zu prüfen, ob eine Zurückstellung auf zwölf Monate ge-
rechtfertigt ist Nach Ablauf der Rückstellungsfrist beginnt die Frist nach § 19 Abs. 4 Satz 3 neu 
zu laufen. Aus der Überleitungsvorschrift in Artikel 3 § 3 folgt, daß dann, wenn die Genehmi-
gungsbehörde über einen Antrag auf Erteilung der Bodenverkehrsgenehmigung bei Inkrafttreten 
dies Gesetzes entschieden hat, im weiteren Verfahren die neuen Vorschriften keine Anwendung 
finden.

5. Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinden

5.1 Allgemeines

Die Vorschriften über das Vorkaufsrecht der Gemeinden sind erheblich umgestaltet worden. Die 
Änderungen erfassen dabei sowohl die verschiedenen Arten von Vorkaufsrechten wie auch die 
Anwendungsvoraussetzungen, die Abwendungsmöglichkeiten und das Verfahren.

5.2 Die verschiedenen Arten der Vorkaufsrechte

Das Gesetz unterscheidet nunmehr das allgemeine Vorkaufsrecht (§ 24), das besondere Vor-
kaufsrecht (§ 25), das besondere Vorkaufsrecht zur Sicherung von städtebaulichen Erhaltungs-
zielen (§ 24 a) und das besondere Vorkaufsrecht zum Erwerb von Austauschoder Ersatzland (§ 
25 a).

5.2. l Allgemeines Vorkaufsrecht

Nach altem Recht hatte die Gemeinde in Bebauungsplangebieten ein Vorkaufsrecht nur an 
Grundstücken, - für die Festsetzungen für bestimmte Zwecke getroffen waren; in Zukunft steht 
der Gemeinde ein gesetzliches Vorkaufsrecht an allen Grundstücken zu, die im Geltungsbereich 
eines einfachen oder qualifizierten Bebauungsplanes oder in Gebieten liegen, für die die Ge-
meinde die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen hat Wie nach altem Recht besteht 
das Vorkaufsrecht auch für Grundstücke, die in ein Verfahren zur Bodenordnung einbezogen 
sind Das Vorkaufsrecht darf auch weiterhin nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allge-
meinheit dies rechtfertigt. Die Gemeinde hat jedoch künftig den Verwendungszweck des Grund-
stückes anzugeben. Zur Konkretisierung der Ausübungsvoraussetzung „Wohl der Allgemeinheit" 
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enthält das Gesetz in § 24 Abs. 2 Satz 2 mehrere Ausübungsbeschränkungen, die jedoch nicht 
abschließend sind.

Die Ausübung des Vorkaufsrechts etwa allein auf Grund des § 24 Abs. l Nr. l ist zum Beispiel 
ausgeschlossen, wenn das Grundstück entsprechend den vorhandenen baurechtlichen Festset-
zungen bebaut ist und genutzt wird (§ 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1) oder wenn der Erwerber bereit und 
in der Lage ist, das Grundstück binnen angemessener Frist entsprechend den vorhandenen bau-
rechtlichen Festsetzungen zu nutzen (§ 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3). In PlanaufsteOungs-gebieten 
nach § 24 Abs. l Nr. 2 ist die Ausübung dies Vorkaufsrechts zum Beispiel ausgeschlossen, wenn 
der Verwendungszweck des Grundstücks noch nicht mit ausreichender Sicherheit bestimmt 
werden kann (§ 24 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4). Diese Ausschlußvorschrift rindet jedoch keine Anwen-
dung, wenn das Vorkaufsrecht auch nach § 24 Abs. l Nr. 3 (Einbeziehung des Grundstücks in ein 
Verfahren zur Bodenordnung) ausgeübt werden kann.

5.2.2 Besonderes Vorkaufsrecht nach § 24a

Nach § 39h kann die Gemeinde durch Bebauungsplan oder sonstige Satzung zum Schütze erhal-
tens-werter Bausubstanz und städtebaulicher Strukturen eine Genehmigungspflicht für den Ab-
bruch, den Umbau oder die Änderung von baulichen Anlagen einführen. Die Gründe für eine Ver-
sagung der Genehmigung sind in § 39h Abs. 3 und 4 aufgeführt Zur Wahrung dieser Belange 
gibt § 24 a der Gemeinde ein gesetzliches Vorkaufsrecht, welches jedoch nicht eine Gebietsfest-
legung nach § 39h Abs. l voraussetzt Dieses Vorkaufsrecht besteht nur an bebauten Grundstü-
cken, erstreckt sich aber auf das ganze Gemeindegebiet Die Gemeinde kann das Vorkaufsrecht 
nur ausüben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß durch den Erwerb des Grund-
stücks und die damit verfolgten Zwecke die geschützten Belange beeinträchtigt werden (zu den 
Belangen im Einzelnen siehe Nr. 6.2.2.2). Der Erwerber kann die Ausübung des Vorkaufsrechtes 
abwenden, wenn er sich verpflichtet und glaubhaft macht, daß er die Belange, derentwegen das 
Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll, wahren wird. • § 24 a Satz 3 stellt im übrigen klar, daß 
auch das besondere Vorkaufsrecht zur Sicherung von städtebaulichen Erhaltungszielen nur aus-
geübt werden kann, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt ,

5.2.3 Besonderes Vorkaufsrecht nach $ 25

Der neue § 25 ist wie auch in der alten Fassung ein Satzungsvorkaufsrecht, d. h. Voraussetzung 
für das Entstehen des Vorkaufsrechtes ist der Erlaß einer genehmigungspflichtigen Satzung. Die 
Voraussetzungen für den Erlaß der Satzung sind jedoch nunmehr völlig andere. Die Gemeinde 
kann innerhalb solcher Gebiete, in denen entsprechend den Zielen der Raumordnung und Lan-
desplanung oder den städtebaulichen Entwicklungszielen des Flächennutzungs-planes oder ei-
ner Entwicklungsplanung der Gemeinde städtebauliche Maßnahmen in Betracht gezogen wer-
den, durch Satzung Flächen bezeichnen, an welchen ihr ein Vorkaufsrecht zusteht Wenn auch 
die längerfristigen Planungsabsichten der Gemeinde ihren Niederschlag noch nicht in konkreten 
Planvorstel- .
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hingen gefunden haben müssen, so muß doch sicher sein, daßstädtebauliche Maßnahmen beab-
sichtigt sind.

Bei dem besonderen Vorkaufsrecht nach § 25 kann der Erwerber von den Abwendungsrechten 
des § 24 Abs. 2 nur Gebrauch machen, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten der Verwen-
dungszweck des Grundstücks mit ausreichender Sicherheit bestimmt werden kann (§ 25 Abs. l 
Satz 2 1. Halbsatz). Ist das noch nicht möglich, erhält der Erwerber im Rahmen der Veräuße-
rungspflicht der Gemeinde nach § 26 Abs. 3 einen Vorrang auf Erwerb eines Grundstücks. Bei 
der Ausübung des Vorkaufsrechtes nach § 25 ist der Verwendungszweck des Grundstücks nur 
dann anzugeben, soweit dies im Zeitpunkt der Ausübung überhaupt möglich ist (§ 25 Abs. l Satz 
3). Haben die Entwicklungsabsichten im Sinne des § 25 Abs. l Satz l bereits zu einem Bebau-
ungsplanaufstellungsbeschluß geführt und hat die Gemeinde eine Satzung nach § 25 erlassen, 
so kommt wegen des Vorbehalts in § 24 Abs. l Nr. 2 keine Ausübung des Vorkaufsrechtes nach 
§ 24, sondern nur die Ausübung nach § 25 in Betracht. Liegt dagegen ein Bebauungsplan vor - 
und ist auch dessen Änderung nicht beschlossen -, so richtet sich umgekehrt die Ausübung des 
Vorkaufsrechtes allein nach § 24 und nicht nach § 25. Eine Vorkaufssatzung nach § 25 im Be-
reich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans ist nur dann anwendbar, wenn spätestens 
gleichzeitig ein Beschluß zur Aufstellung eines Änderungsplans gefaßt wird.

5.2.4 Das besondere Vorkaufsrecht zum Erwerb von Austausch- oder Ersatzland nach § 25 a

Der Gemeinde steht künftig an allen Grundstücken im ganzen Gemeindegebiet ein Vorkaufsrecht 
zu, wenn sie beabsichtigt, in •Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, 
dessen Grundstück im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Er-
satzland zur Verfügung zu stellen. Dieses Vorkaufsrecht kann nicht zur Bodenbevorratung aus-
geübt werden. Auch genügt nicht, daß eine Entschädigung in Land der Gemeinde zweckmäßig 
erscheint. Die Gemeinde muß vielmehr durch Gesetz zur Entschädigung in Land verpflichtet 
sein. Derartige Ersatzverpflichtungen ergeben sich aus § 59, § 100 oder aus § 25 StBauFG.

5.3 Ausübung der Vorkaufsrechte zum Verkehrswert nach§28a

Für die Ausübung der Vorkaufsrechte gilt gemäß § 24 Abs. 4 auch die Vorschrift des § 505 Abs. 
2 BGB, wonach der Vorkaufsberechtigte den im notariellen Vertrag vereinbarten Kaufpreis zu 
zahlen hat, wenn er das Vorkaufsrecht ausübt. Daneben eröffnet jedoch § 28a eine Sonderrege-
lung. Die Gemeinde kann danach einen überhöhten Kaufpreis auf den Verkehrswert herabset-
zen. Für diese Form der Ausübung ist eine ausdrückliche Entscheidung der Gemeinde erforder-
lich, wie sich aus Absatz 3 der Vorschrift und aus § 157 entnehmen läßt Schon im Hinblick auf die 
Unterschiede im Rechtsweg und Vorverfahren hat die Gemeinde im Ausübungsbescheid eindeu-
tig klarzustellen, ob sie das Vorkaufsrecht zum vereinbarten Kaufpreis oder zum Verkehrswert 
(„nach Maßgabe des § 28a Abs. 2") ausübt. Übt sie nicht ausdrücklich nach Maßgabe des § 28 a 
Abs. 2 zum Verkehrswert aus, so gilt der vereinbarte Kaufpreis. Aus der Entstehungsgeschichte 
der Vorschrift ergibt sich, daß der Gemeinde in den Fällen eine Herabsetzung ermöglicht werden 
sollte, in denen der vereinbarte Kaufpreis über dem Verkehrswert liegt, daß jedoch nicht die Fäl-
le erfaßt werden sollten, in denen der vereinbarte Kaufpreis unter dem Verkehrswert liegt. Will 
die Gemeinde von der Herabsetzungsmöglichkeit des § 28 a Gebrauch machen, so muß sie be-
reits im Ausübungsbescheid den von ihr als Verkehrswert zu zahlenden Betrag beziffern, da 
sonst der Verkäufer nicht sachgerecht über die Ausübung des ihm gemäß Absatz 3 zustehenden 
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befristeten Rücktrittsrechts entscheiden könnte. Bei der Entscheidung über die Ausübung und 
über die Preisherabsetzung handelt es sich um einen einheitlichen Verwaltungsakt. Die Sonder-

regelungen des § 28 a über den Eigentumsübergang ohne Auflassung (Abs. 5), über das Rück-
trittsrecht des Verkäufers und über die Pflicht der Gemeinde zur Erstattung der Vertragskosten 
(Abs. 3) finden nur Anwendung, wenn die Gemeinde von der Herabsetzungsmöglichkeit des § 
28 a Gebrauch gemacht hat. Hat sie sich für die Anwendung des § 28 a entschieden, so ist sie 
daran gebunden, auch wenn der Verkehrswert des Grundstücks später höher ermittelt wird, als 
von der Gemeinde im Ausübungsbescheid zunächst beziffert

Eine Preisherabsetzung nach § 28 a kommt von vornherein nur dann in Betracht, wenn die Aus-
übungsvoraussetzungen nach § 24 Abs. 2 zu bejahen sind, also auch die dort genannten Aus-
schlußgründe für die Ausübung nicht vorliegen. Darf bei einem Kaufvertrag das Vorkaufsrecht 
schon nach den allgemeinen Voraussetzungen und Ausschlußgründen nicht ausgeübt werden, 
so ist für eine Prüfung des vereinbarten Preises nach § 28 a, etwa auch für die Einholung eines . 
Gutachtens des Gutachterausschusses nach Abs. 2 Sätze 3-5 dieser Vorschrift kern Raum. Hat 
die Gemeinde das Vorkaufsrecht unter Herabsetzung des Kaufpreises ausgeübt, so hat der Ver-
käufer nach § 28a Abs. 3 ein befristetes Rücktrittsrecht Ist der Verkäufer vom Vertrag zurückge-
treten, so trägt die Gemeinde die Kosten des Vertrages auf der Grundlage des Verkehrswerts. 
Dabei spielt es keine Rolle, wer nach dem Vertrag die Kosten zu tragen hat, d. h. die Gemeinde 
trägt die Kosten sowohl des Verkäufers wie des Käufers. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn 
das Grundstück enteignet werden könnte (§ 28 a Abs. 3 Nr. 1) oder für die Durchführung einer 
Umlegung benötigt wird.

Könnte das Grundstück enteignet werden und ist deshalb der Rücktritt ausgeschlossen, so be-
mißt sich der zu zahlende Betrag nach den Vorschriften des Fünften Teils (§§ 95 und 96). Der 
von der Gemeinde zu zahlende Betrag ist dann gem. § 95 Abs. l zwar auch grundsätzlich der 
Verkehrswert, jedoch sind die bei der Festsetzung der Enteignungsentschädigung gem. § 95 
Abs. 2 außer Betracht zu lassenden Umstände auch hier außer Betracht zu lassen.

5.4 Veräußerungspflicht

Die Veräußerungspflicht der Gemeinde für durch Ausübung der Vorkaufsrechte erworbene 
Grundstük-ke wurde erheblich ausgeweitet; sie ist nunmehr in § 26 geregelt Danach unterliegen 
der Veräußerungspflicht alle Grundstücke, die die Gemeinde nach §§ 24, 24 a und 25 erworben 
hat. Ausgenommen sind nur die Grundstücke, die für öffentliche Zwecke oder als Austauschland 
oder zur Entschädigung in Land benötigt werden. Anders als der alte § 25 Abs. 6 sieht . das Ge-
setz keine Veräußerungsfrist mehr vor. Die Veräußerung hat zu erfolgen, sobald der mit dem Er-
werb des Grundstücks verfolgte Zweck verwirklicht werden kann. § 26 Abs. 2 und3 bestimmen, 
an wen die Grundstücke zu veräußern sind. Durch die Verweisung auf den neu gefaßten § 89 
Abs. 3 werden auch die Rechtsformen der Reprivatisierung bzw. die Rangfolgen der im Zuge der 
Privatisierung zu vergebenden Rechte bestimmt

5.5 Ausübung zugunsten anderer

Die Fälle, in denen das Vorkaufsrecht zugunsten eines anderen ausgeübt werden kann, sind ge-
genüber der alten Fassung erweitert worden. Neu ist femer, daß die Gemeinde bei der Ausübu-
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no, des Vorkaufsrechtes zugunsten eines Dritten die Zeit zu bestimmen hat, innerhalb derer das 
Grundstück zu dem vorgesehenen Zweck zu verwenden ist. Hält der Begünstigte die ihm ge-
setzte Frist nicht ein, kann die Gemeinde die Rückenteignung des Grundstücks verlangen.

5.6 Verfahrensrechtliche Neuerungen

5.6.1 Ausübung des Vorkaufsrechtes durch Verwaltungsakt

Ob die Ausübung des Vorkaufsrechtes ein Verwaltungsakt oder eine privatrechtliche Willenser-
klärung ist hat der Gesetzgeber in § 24 Abs. 4 Satz l entschieden. Danach wird das Vorkaufs-
recht „durch Verwal-

2310

8. 12. 76 (7)

117. Ergänzung - SMBl. NW. - (Stand 15. 2. 1977 = MBl. NW. Nr. 11 einschl.)

O O1A tungsakt" ausgeübt Adressat des Ausübungsverwal-£ J l U tungsakts ist der Veräußerer. 
Die Ausübungserklärung muß nach § 154 eine Rechtsmittelbelehrung ent-haltea Da § 157 die 
Vorkaufsrechte nicht erwähnt, gelten für die Anfechtung die allgemeinen Vorschriften der Ver-
waltungsgerichtsordnung. Die Ausübungserklärung kann also durch Widerspruch und Anfech-
tungsklage angefochten werden. Diese Rechte hat nicht nur der Veräußerer als Adressat der 
Ausübungserklärung, sondern auch der Käufer, denn auch seine Rechte werden durch die Aus-
übung des Vorkaufsrechtes beeinträchtigt. Damit die Unanfechtbarkeit möglichst bald auch ge-
genüber dem Käufer eintritt, empfiehlt sich eine Zustellung der Ausübungserklärung mit Rechts-
mittelbelehrung auch an ihn.

Eine Sonderregelung hinsichtlich der Anfechtung besteht bei der Ausübung zum Verkehrswert 
gemäß § 28a. Nach § 157 Abs. l können nämlich Verwaltungsakte nach § 28 a nur durch Anfrag 
auf gerichtliche Entscheidung angefochten werden. Eines Vorverfahrens bedarf es nicht

5.6.2 Entdinglichung des Vorkaufsrechtes

Nach der alten Fassung hatte das gesetzliche Vorkaufsrecht der Gemeinde dingliche Wirkung 
mit der Folge, daß nach der Veräußerung eines Grundstücks, an dem ein gemeindliches Vor-
kaufsrecht bestand, ein Recht an dem Grundstück nicht mit Wirkung gegenüber der Gemeinde 
erworben werden konnte. Der Erwerber von solchen Rechten an dem Grundstück (z. B. Hypo-
theken und Grundschulden) konnte sich nicht auf seinen-guten Glauben nach § 892 BGB beru-
fen. Um den berechtigten Belangen des Grund-stücksverkehrs, insbesondere der Realkreditge-
ber Rechnung zu tragen, wurde das Vorkaufsrecht ent-dinglicht (in § 24 Abs. 4 Satz l ist die Be-
zugnahme auf § 1098 Abs. 2 BGB nicht mehr enthalten). Das bedeutet daß der gutgläubige Er-
werber eines Rechts an einem Grundstück das Vorkaufsrecht der Gemeinde nicht gegen sich 
gelten zu lassen braucht. Den Belan-

ren der Gemeinde ist durch die Ausgestaltung des 24 Abs. 4 und 5 Rechnung getragen worden. 
Insbesondere kann die Gemeinde nach Mitteilung des Kaufvertrages zur Sicherung ihres Über-
eignungsanspruchs die Eintragung einer Vormerkung in das Grundbuch verlangen (§ 24 Abs. 4 
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Satz 3). Eine nach Eintragung der Vormerkung vorgenommene Belastung wäre dann im Hinblick 
auf § 883 BGB der Gemeinde gegenüber unwirksam.

5.6.3 Negativzeugnis

Das Grundbuchamt darf bei allen Veräußerungen den Erwerber als neuen Eigentümer nur dann 
ins Grundbuch eintragen, wenn die Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufsrechtes 
nachgewiesen ist (§ 24 Abs. 5 Satz 2). Die Gemeinde hat bei Nichtbestehen oder Nichtausubung 
des Vorkaufsrechtes auf Anfrag unverzüglich ein Zeugnis auszustellen, das als Verzicht auf die 
Ausübung des Vorkaufsrechtes gilt Schon vor Abschluß des Vertrages kann die Gemeinde eine 
Zusage auf Erteilung des Negativzeugnisses abgeben; in der Regel empfiehlt es sich jedoch, 
wenn so verfahren werden sollte, diese Zusage zu befristen.

5.6.4 Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechtes

Die Frist zur Ausübung wurde um einen Monat verlängert (§ 24 Abs. 4 Satz 1). Das Vorkaufsrecht 
kann jetzt binnen 2 Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrages ausgeübt werden. Der Verkäufer 
ist dabei verpflichtet, den Inhalt des Vertrages unverzüglich mitzuteilen, wobei die Mitteilung des 
Veräußerers durch die Mitteilung des Käufers ersetzt werden kann (§ 24 Abs. 5 Satz 1). Holt die 
Gemeinde bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes nach Maßgabe des § 28 a ein Gutachten des 
Gutachterausschusses ein, so wird die Frist bis zum Eingang des Gutachtens bei der Gemeinde 
unterbrochen (§ 28a Abs. 2 Sätze 4 und 5).

5.7 Oberleitungsvorschrtft

Artikel 3 § 4 bestimmt, daß auf Verkaufsfälle aus der Zeit vor Inkrafttreten der Novelle das alte 
Recht Anwendung findet Maßgebend ist dabei der Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertra-
ges. Das alte Recht ist deshalb anzuwenden, wenn der Abschluß des Kauf-

vertrages und die Ausübung des Vorkaufsrechtes vor dem 1. 1. 1977 liegt, aber auch dann; wenn 
nur der Abschluß des Kaufvertrages vor dem 1.1.1977 liegt, die Ausübung aber erst später er-
folgt. Die Maßgeblichkeit des alten Rechts gilt dabei gleichermaßen für die materiell-rechtlichen 
wie für die verfahrensrechtlichen Vorschriften.

6. Erhaltung baulicher Anlagen - § 39h -

6.1 Zweck der Vorschrift

Die Vorschrift dient dem Schutz erhaltenswerter baulicher Einzelanlagen, Gebäudegruppen (En-
semble) und Stadtbereiche, -dem Schutz des Landschaftsbildes, der Erhaltung bestimmter Be-
völkerungsstrukturen (Absatz 3) sowie der Sicherung eines sozial angemessenen .Ablaufs städ-
tebaulicher Umstruktune-rungsmaßnahmen (Absatz 4). Die Gemeinde kann entsprechende Ge-
biete in Bebauungsplänen oder sonstigen Satzungen bezeichnen, in welchen der Abbruch, der 
Umbau oder die Änderung baulicher Anlagen unter Genehmigungsvorbehalt stehen. Auf die 
Möglichkeit, auch nach § 14 Abs. l Nr. 3 bauliche Anlagen vor Abbruch zu schützen, wird hinge-
wiesen (siehe Nr. 4.1.1).

6.2 Gebietsbezeichnungen in gemeindlichen Bebauungsplänen oder sonstigen Satzungen
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6.2. l Entscheidungsbefugnis der Gemeinde

Voraussetzung für den Genehmigungsvorbehalt dieser Vorschrift ist, daß die Gemeinde in einem 
Bebauungsplan oder in einer sonstigen Satzung gemäß Absatz l Satz l Gebiete bezeichnet, in 
welchen der Genehmigungsvorbehalt gelten soll. Unterbleibt eine solche Gebietsbezeichnung, 
so hat es damit sein Bewenden. Freilich sollte die Gemeinde in all den Fällen, in denen die Vor-
aussetzungen für eine solche Gebietsbezeichnung (Näheres siehe unten Nr. 6.2.2) gegeben sein 
können, eingehend prüfen, ob eine Gebietsbezeichnung rechtlich möglich und sachlich ange-
zeigt ist In bedeutsameren Fällen sollen die Aufsichtsbehörden entsprechende Hinweise geben. 
Dies gilt besonders für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Fehlen in diesen solche Gebiets-
bezeichnungen, obwohl sie von der Sache her zumindest sehr naheliegen, so kann hierin ein Ab-
wägungsmangel liegen (siehe hierzu auch unten Nr. 6.2.2.2). Besonders kann dies der Fall sein, 
wenn Festsetzungen nach Absatz 4 in Betracht kommen.

6.2.2 Gründe für die Gebietsbezeichnung

6.2.2.1 Die Grunde, aus denen sich die Gebietsbezeichnung und der sich daraus ergebende Ge-
nehmigungsvorbehalt rechtfertigen können, bestimmen die Absätze 3 und 4. Die für die Gebiets-
bezeichnung jeweils maßgeblichen Gründe sind bei Erlaß einer Satzung in dieser anzugeben 
(Absatz l Satz 2). Die Angaben brauchen sich jedoch in der Regel nicht auf das Einzelgrundstück 
zu erstrecken. Die Forderung nach Angabe von Gründen gilt auch, wenn Gebiete in Bebauungs-
plänen bezeichnet werdea In diesem Fall ist in der textlichen Festsetzung anzugeben, aus wel-
chen Gründen (Absätze 3 und 4) eine Genehmigung später versagt werden kann..

6.2.2.2 Zu den Gründen der Absätze 3 und 4 ist im einzelnen folgendes zu sagen:

Die Nr. l des Absatzes 3 soll zunächst die Erhaltung bestimmter einzelner baulicher Anlagen er-
möglichen, welche für sich allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das 
Ortsbild oder die Stadtgestalt prägen. Hier ist an den bestimmenden Charakter solcher Gebäude 
für ein städtebauliches Ensemble oder etwa auch für einen geschlossenen Altstadtkern gedacht

Darüber hinaus ist auch der Umstand, daß eine bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang 
mit anderen baulichen Anlagen das Landschaftsbild prägt, als Erhaltungsgrund genannt Zu den-
ken ist hier in erster Linie an bauliche Anlagen in der freien Landschaft (Außenbereich), aber 
auch an solche in bestimmten, weniger dichten Baugebieten (z. B. Dorfgebieten), welche von ih-
rem Standort in die freie Landschaft hineinwirken. In Betracht können kommen alte Bau-

117. Ergänzung - SMBl. NW. - (Stand 15. 2. 1977 = MBl. NW. Nr. 11 einschl.)

8. 12. 76 (8)

emhäuser, alte Mühlen, Brücken, Kapellen, Kirchtürme, Burgruinen und ähnliche bauliche Anla-
gen. Demgemäß kann eine Satzung mit Gebietsbezeichnung auch zum Schütze eines Einzelob-
jektes - insbesondere auch im Außenbereich - ergehen. Die Nr. 2 des Absatzes 3 betrifft bauli-
che Anlagen, welche aus städtebaulichen Gründen erhaltungswürdig sind, und zwar insbeson-
dere wegen ihrer geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung. Nr. l wie Nr. 2 verfolgen ähnli-
che Zwecke und können deshalb auch gemeinsam als Begründung (Absatz l Satz 2) für die je-
weilige ortsrechtliche Norm herangezogen werden (wegen Auswechslung der Begründung siehe 
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unten Nr. 6.3.3 am Ende). Die Nr. 3 des Absatzes 3 soll die Erhaltung einer bestimmten be-
stehenden sozialen Zusammensetzung der Bevölkerung ermöglichen (sogenannter Müieu- 
schutz). Im Zusammenhang mit dieser Zielsetzung steht die Sicherung von Modernisierungs-
maßnahmen, die vielfach erst die Voraussetzung für die Erhaltung einer bestimmten Bevölke-
rungsstruktur ist. Solche Maßnahmen können über das Modernisierungsgebot oder Modernisie-
rungsvereinbarungen nach § 39e verwirklicht werden. Absatz 4 benutzt das Instrument des § 
39h, um auf diese Weise einen sozial angemessenen Ablauf städtebaulicher Umstrukturierungs-
maßnahmen sicherstellen zu können. Die zeitliche Abfolge von Abbruch- und den damit zwangs-
läufig in mehr oder weniger großem Umfang verbundenen Umsetzungsmaßnahmen soll gesteu-
ert und mit Aufbaumaßnähmen sinnvoll koordiniert werden können, um vermeidbare soziale Be-
nachteiligungen und Beeinträchtigungen betroffener Bürger zu verhindern. Grundsätzlich sollten 
entsprechende Gebietsbezeichnungen (Absatz l Satz 1) in jedem Bebauungsplan enthalten sein, 
dessen Vollzug solche Umstrukturierungsmaßnahmen erwarten läßt. Fehlen sie, so kann hierin 
unter Umständen ein Abwägungsmangel gesehen werden, welcher der Genehmigung des Be-
bauungsplanes entgegensteht. Der Satz 2 des Absatzes 4 betrifft vor allem auch die Bebauungs-
pläne, welche noch nach altem Recht aufgestellt worden sind. Er-

§eht in den Fällen nach Satz 2 eine entsprechende atzung, so sind gleichzeitig mit dem Sat-
zungsbeschluß Grundsätze für soziale Maßnahmen oder ein Sozialplan aufzustellen.

6.3 Verfahren zur Aufstellung einer Satzung nach Absatz l

6.3.1 Ein förmlicher Beschluß zur Aufstellung einer Satzung, durch die ein Schutzgebiet bezeich-
net werdensoll, ist grundsätzlich nicht erforderlich, es sei denn, daß Genehmigungsanträge ge-
mäß Absatz 2 zurück-

eestellt werden sollen (Näheres siehe hierzu unter Nr. .5). In diesem Fall bedarf es eines förmli-
chen Beschlusses, der ortsüblich bekanntzumachen ist (Absatz 2).

Die Umgrenzung des zu bezeichnenden Gebietes im

Bebauungsplan oder in einer Satzung muß eindeutig und parzellenscharf sein.

6.3.2 Genehmigung der Satzung

Erfolgt die Gebietsbezeichnung nach Absatz l durch eine Satzung, so bedarf auch diese der Ge-
nehmigung nach Absatz l Satz 3 in Verbindung mit § 16 Abs. l Satz 2 und § 6 Abs. 2 bis 4. Die 
entsprechende Anwendung des § 6 Abs. 2 besagt, daß die Genehmigung auch zu versagen ist, 
wenn die Satzung gegen Rechtsvorschriften, insbesondere also auch gegen solche des Bundes-
baugesetzes, verstößt. Letzteres ist der Fall, wenn Gründe nach Absatz 3 oder Absatz 4, welche 
die Satzungen rechtfertigen sollen, nicht vorliegen. Die in diesen beiden Absätzen verwandten 
Begriffe sind -wenn zum Teil auch unbestimmte, so doch jedenfalls bestimmbare - Rechtsbegrif-
fe, die mithin nicht in den - unüberprüfbaren - Beurteiiungsspielraurn der gemeindlichen Pla-
nungshoheit fallen und mithin fm Genehmigungsverfahren im Rahmen der Rechtskontrolle voll zu 
überprüfen sind.

Möglich ist auch eine Genehmigung mit der Maßgabe, daß der zur Rechtfertigung einer Satzung 
heran-
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gezogene Grund durch einen anderen ersetzt wird O 01H (z. B. Ersatz des Absatzes 3 Nr. l durch 
dessen Nr. 2). ^** 11»

6.4 Verfahren zur Genehmigung von Anträgen auf Abbruch, Umbau oder Änderung (insbeson-
dere Absätze 5, ? und 8)

6.4.1 Zuständig ist die Baugenehmigungsbehörde.

Sie bedarf jedoch - für eine vollständig oder teilweise positive Entscheidung - das Einvernehmen 
der Gemeinde (Absatz 5 Satz 1). Die über das Zusammenwirken zwischen Baugenehmigungsbe-
hörde und Gemeinde nach § 19 Abs. 4 Satz l, § 31 Abs. 2 Satz l und § 36 Abs. l Satz l in Literatur 
und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze gelten sinngemäß (vgl. auch meinen RdErl. v. 15. 
3.1962 -MBl. NW. S. 680/SMB1. NW. 2311 -).

Ist für das beabsichtigte Vorhaben (Abbruch, Umbau oder Änderung) ein bauaufsichtliches Ver-
fahren erforderlich, was für die überwiegende Zahl der Fälle zutreffen dürfte, so wird in diesen 
Verfahren zugleich über die Genehmigung nach Absatz 3 oder Absatz 4 entschieden. Dies be-
deutet in materiell-rechtlicher Hinsicht, daß die Baugenehmigung die Genehmigung nach § 39h 
Abs. 3 oder 4 einschließt. Dies gilt - außer für die im Gesetz ausdrücklich genannten Zustim-
mungsverfahren - auch für bauauf-sichüiche Anzeigeverfahren (§ 89 BauO NW); liegen in einem 
solchen Fall die Genehmigungsvoraussetzungen nach der jeweils in Betracht kommenden Num-
mer des Absatzes 3 oder nach Absatz 4 nicht vor, so ist das Vorhaben fristgerechtzu untersa-
gen.

6.4.2 Umfang der Genehmigungspflicht

Als genehmigungspflichtig sind alle Änderungen, also nicht nur die wesentiichen Änderungen, 
anzusehen. Auch geringfügige, aber im Hinblick auf den Schutzzweck möglicherweise relevante 
Vorgänge sind genehmigungsbedürftig. Der im Gesetz verwandte Begriff des Umbaus ist als Än-
derung wesentlicherer Art zu verstehen.

6.4.3 Verhältnis zu anderen Vorschriften

Im übrigen bleiben die bauplanungsrechtlichen Vorschriften (§§ 29 ff.), aber auch die sonstigen 
formellen und die materiellen landesrechtlichen Bauordnungsvorschriften unberührt (§ 39a Abs. 
3).

6.4.4 Erörterung mit dem Eigentümer nach Absatz 8

Vor in Betracht gezogener völliger oder teilweiser negativer Entscheidung im Genehmigungs-, 
Zustimmung- oder Bauanzeigeverfahren hat die Gemeinde mit dem Eigentümer oder sonstigen 
Unterhaltsverpflichteten die nach Absatz 8 vorgeschriebenen Erörterungen durchzuführen. Die 
Baugenehmigungsbehörde hat den Antrag auf Abbruch, Umbau oder Änderung der Gemeinde 
zur Durchführung des Erörterungsverfahrens zuzuleiten und dem Antragsteller einen entspre-
chenden Zwischenbescheid zu erteilen (vgl. § 83 Abs. 3 BauO NW) oder die Frist zur Entschei-
dung über die Bauanzeige zu verlängern (§ 89 Abs. 4 BauO NW). Die Durchführung der Erörte-
rungen und ihr Ergebnis sollte aktenkundig gemacht werden. Die Anhörung der in Absatz 8 Satz 
2 bezeichneten Beteiligten kann auch schriftlich oder zur Niederschrift geschehen.
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6.4.5 Versagung der Genehmigung

6.4.5.1 Allgemein (Absatz 3)

Im Einzelfall ist zu prüfen, ob das Vorhaben (Abbruch, Umbau oder Änderung) den.mit der Ge-
bietsbezeichnung verfolgten Zwecken zuwiderläuft. Bei der Prüfung dieser Frage können die 
Materialien der Satzung oder des Bebauungsplans von Bedeutung sein. Ist dies der Fall, so muß 
die Genehmigung versagt werden. Die Formulierung „darf nur versagt werden" ist, wie an ande-
ren Stellen des Gesetzes (z. B. § 6 Abs. 2, § 20 Abs. l, § 51 Abs. 3), als Pflicht zur Versagung bei 
fehlenden Genehmigungsvoraussetzungen zu interpretieren.

6.4.5.2 Genehmigung wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit (Absatz 7)

Dient die Satzung dem Milieuschutz (Absatz 3 Nr. 3) oder der Wahrung sozialer Belange bei 
städtebauli-
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117. Ergänzung - SMBl. NW. - (Stand 15. 2. 1977 = MBl. NW. Nr. 11 einschl.)

90.1 ft eben Umstrukturierungsmaßnahmen.(Absatz 4), so ist ^** ' u auch dann, wenn das Vor-
haben den in der Satzung verfolgten Zwecken zuwiderläuft, die Genehmigung gleichwohl zu er-
teilen; Voraussetzung ist allerdings, daß auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Er-
haltung des Gebäudes dem Eigentümer wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist (Absatz 7). Dabei 
bedeutet Erhaltung so viel wie Erhaltung im bisherigen Zustand. Demgemäß kann sich die Ge-
nehmigung nach Absatz 7 nicht nur bei beabsichtigtem Abbruch, sondern auch bei beabsichtig-
ter Änderung oder einem beabsichtigten Umbau rechtfertigen. Die Genehmigung für den voll-
ständigen Abbruch ist jedoch dann nicht zu erteilen, wenn den wirtschaftlichen Belangen des Ei-
gentümers auch durch eine Änderung oder durch einen Umbau Genüge geschehen kann. Die 
wirtschaftliche Zumutbarkeit im Sinne des Absatzes 7 ist sowohl unter objektiven als auch unter 
subjektiven Gesichtspunkten zu prüfen. Sowohl aus subjektiver als auch aus objektiver Unzu-
mutbarkeit kann sich mithin ein Genehmigungsanspruch herleiten. Ist objektive oder subjektive 
Unzumutbarkeit gegeben, so ist die Genehmigung notfalls auch unter Zurückstellung des Allge-
meinwohls zu erteilen. Allenfalls kommt jedoch in einem derartigen Fall die Möglichkeit der Ent-
eignung nach § 85 Abs.. l Nr. 5 in Betracht (siehe unten Nr. 6.8). Erforderlichenfalls kann nach § 
109a verfahren werden.

6.4.5.3 Ordnungswidrigkeit

Der Abbruch oder die Änderung eines Gebäudes oder einer sonstigen baulichen Anlage in einem 
nach Absatz l Satz l bezeichneten Gebiet ohne Genehmigung ist gemäß § 156 Abs. l Nr. 4 eine 
Ordnungswidrigkeit.

6.5 Zurückstellung von Anträgen auf Abbruch, Umbau oder Änderung

Die Zurückstellung von Anträgen auf Abbruch, Umbau oder Änderung ist gemäß Absatz 2 mög-
lich, wenn die Gemeinde beschlossen hat, eine Satzung nach Absatz l in Verbindung mit Absatz 
3 Nrn. l, 2 oder 3 oder Absatz 4 zu erlassen und dieser Beschluß ortsüblich bekanntgemacht 
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worden ist Dasselbe gilt, wenn die Gemeinde beschlossen hat, einen Bebauungsplan aufzustel-
len, der Schutzgebiete bezeichnen soll; in diesem Fall ergibt sich die Verpflichtung zur Bekannt-
machung bereits aus § 2 Abs. l Satz 2. Für die Zurückstellung des Antrags gilt § 15 Abs. l ent-
sprechend. Der dort nunmehr verwandte Begriff Vorhaben umfaßt auch die Änderung oder gar 
Beseitigung einer baulichen Anlage. Entsprechend^ 15 Abs. I bedarf es mithin eines Antrags der 
Gemeinde auf Zurückstellung. Die Zurückstellung ist allerdings für unzulässig anzusehen, wenn 
offensichtlich ist, daß im Hinblick auf wirtschaftliche Unzumutbarkeit (siehe oben Nr. 6.4.5.2) 
auch nach Eintritt der Rechtsverbindlichkeit des beabsichtigten Bebauungsplanes oder der be-
absichtigten Satzung die beantragte Genehmigung erteilt werden müßte, es sei denn, daß § 109a 
zur Anwendung kommt

6.6 Cbemahmeanspruch in den Fällen des Absatzes 3 Nr. l und 2

Wird die Genehmigung aus den in Absatz 3 Nr. l oder 2 bezeichneten Gründen versagt, so kann 
der Eigentümer nach Absatz 6 die Übernahme des Grundstücks von der Gemeinde verlangen, 
freilich nur unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 2. Dabei ist bei der Beurteilung der wirt-
schaftlichen Zumutbarkeit nach § 40 Abs. 2 Nr. l auch zu berücksichtigen, ob und in welchem 
Umfang zur Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Gebäudes oder der 
sonstigen Anlage Mittel der öffentlichen Haushalte zur Verfügung gestellt werden können (Satz 
2 a.a.O.). Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit sind im übrigen - noch - nicht 
verwirklichte Chancen außer Betracht zu lassen. Auf die mögliche Beschränkung der Entschädi-
gungsansprüche nach § 44 b Abs. 4 und 5 wird hingewiesen. Das Verfahren richtet sich nach 
den Bestimmungen des § 44 b Abs. l und des § 44 c.

6.7 Ausnahmen für die Grundstücke, die besonderen Zwecken dienen (§ 391)

Die Ausnahmevorschrift des § 39 i ist auch in den Fällen des § 39h anzuwenden. Der Ausnahme 
unterliegen Grundstücke der in Absatz l aufgezählten Bedarfsträger. Die Verfahrensweise richtet 
sich in den Fällen des § 39h nach Absatz 3 des §39i.

6.8 Enteignungsmöglichkeiten zur Durchsetzung der Zwecke des § 39h (§85 Abs. l Nr. 5)

Um ein im Bereich eines Gebietes nach § 39h Abs. l belegenes Gebäude (nicht jedoch sonstige 
bauliche Anlage) zu erhalten, ist die Enteignung nach § 85 Abs. l Nr. 5 möglich. Sie kann insbe-
sondere in Betracht kommen, wenn dem Eigentümer z. B. eine Erhaltung des Gebäudes wirt-
schaftlich - objektiv oder subjektiv - nicht mehr zuzumuten ist, das öffentliche Interesse an der 
Erhaltung des Gebäudes jedoch das private Interesse am Abbruch zum Zwecke einer wirtschaft-
lichen Nutzung überwiegt. Ungeachtet dieser konkreten gesetzlichen Zielsetzung des § 85 Abs. 
l.Nr. 5 in Verbindung mit § 39h müssen in jedem Einzelfall die allgemeinen Voraussetzungen für 
die Enteignung (§ 87 Abs. 1) stets gegeben sein.

6.9 Vorkaufsrecht zur Sicherung von städtebaulichen Er-haltungszielen

Auf das besondere Vorkaufsrecht nach § 24 e wird hingewiesen; im übrigen siehe Nr. 5.2.2.

7. Änderungen des Erschließungsrechts
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7.1 Die Erweiterung des § 126 Abs. l Nr. l stellt klar, daß die vom Grundstückseigentümer zu dul-
dende Anbringung der Straßenbeleuchtung die Anbringung der Beleuchtungskörper und des 
notwendigen Zubehörs einschließt

7.2 Ergänzung des Katalogs der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nach j 127 Abs. 2

7.2.1 Kinderspielplätze

Nach der neuen Nr. 4 des Absatzes 2 sind künftig Kinderspielplätze innerhalb der Baugebiete 
beitragspflichtige Erschließungsanlagen. Nach der bisherigen Rechtsprechung waren Kinder-
spielplätze im Ergebnis schon weitgehend erschließungsbeifragspflichtig, und zwar als Grünan-
lage nach § 127 Abs. 2 Nr. 3 oder als Bestandteil einer solchen Grünanlage. In den Fällen, in de-
nen jedoch ein solcher Bezug zu einer Grünanlage nicht gegeben war, entfiel die Möglichkeit, 
den Aufwand für den Kinderspielplatz als erschließungsbeifragspflichtig zu behandeln. Diese 
bisherige Lücke ist durch die neue Nr. 4 geschlossen worden. Die Beschränkung auf Kinder-
spielplätze „innerhalb der Baugebiete" bedeutet, daß der Kinderspielplatz einen Bezug zu einem 
bestimmten Baugebiet haben muß. Ist dieser eindeutig gegeben, so spielt es keine Rolle, ob der 
Kinderspielplatz räumlich „innerhalb" des Baugebiets oder unter Umständen, falls dies aus. städ-
tebauplanerischen Gründen zweckmäßiger erscheint, am Rande des jeweiligen Baugebietes an-
geordnet ist

Die neue Nr. 4 erfaßt demnach jedoch nicht Kinderspielplätze, denen bewußt überörtliche Be-
deutung zugedacht ist und die einen entsprechenden Einzugsbereich bedienen.

7.2.2 Immissionsschutzanlagen

7.2.2.1 Nach der neuen Nr. 5 des Absatzes 2 sind künftig bestimmte Immissionsschutzanlagen 
erschließungsbeifragspflichtig. Dabei muß es sich um Anlagen zum Schutz von Baugebieten 
handeln, welche schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmis-sionsschutzgeset-
zes vom 15. März 1974 (BGB1. i S. 721) abwehren sollen; es ist hierzu auf § 3 Abs. l bis 4 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes hinzuweisen. In Betracht kommen vor allem Anlagen für Bau-
gebiete, die ihrer Natur nach schutzbedürftig sind.

7.2.2.2 Die Erschließungsbeitragspflicht für derartige Anlagen besteht nur, soweit die Gemeinde 
für die Anlagen kostentragungspflichtig ist Falls die Errichtung der in Betracht kommenden 
Schutzeinrichtung in die Verpflichtung eines Dritten fällt ist eine Beitragspflicht

158. Ergänzung - SMBl. NW. - (Stand 1. 8. 1983 = MBl. NW. Nr. 68 einschl.)
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nicht gegeben. Gleichzeitig ist damit auch dem Verursacherprinzip Genüge getan: Soweit zum 
Beispiel . die Gemeinde ein Wohngebiet in der Nachbarschaft einer emittierenden Anlage (z.B. 
Autobahn, aber auch Industrieanlage) plant, ist sie kostentragungspflichtig für die Errichtung der 
notwendigen Anlagen (z. B. Larmschutzwall) mit der Folge, daß es sich um eine erschließüngs-
beitragspflichtige Anlage handelt Soweit jedoch z. B. eine Bundesautobahn an ein bereits vor-
handenes oder festgesetztes Wohngebiet herangeführt wird, ist der Träger der Straßenbaulast 
zur Errichtung von Schutzeinrichtungen verpflichtet ('§ 17 Abs. 4 Bundesfemstraßengesetz).
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7.2.2.3 Die Darstellung von Flächen für Vorkehrungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 6 in einem Flächennutzungsplan oder die Festsetzung derartiger Flächen 
oder entsprechender Schutzvorkehrungen in einem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. l Nr. 24 ent-
halten keine Aussage darüber, ob es sich um eine Erschließungsanlage im Sinne des § 127 Abs. 
2 handelt

7.2.3 Notwendigkeit der Ergänzung der bisherigen Er-sdüießungsbeitragssatzungen

Die Ergänzung des § 127 Abs. 2 a. F. durch die neuen Nrn. 4 und 5 macht es erforderlich, die be-
stehenden gemeindlichen Erschließungsbeitragssatzungen entsprechend § 132 zu ergänzen.

7.2.4 Überleitungsvorschrift zu Nr. 7.2.1 und 7.2.2

Maßgebend ist Artikel 3, § 9 Abs. 2 des Änderungsgesetzes. Soweit demnach unter die neuen 
Nm. 4 und 5 . fallende Anlagen bei Inkrafttreten der Neufassung des Gesetzes nicht ohnehin 
auch schon bereits von den bisherigen Rechtsvorschriften erfaßt wurden und deshalb beitrags-
pflichtig sind, ist für sie eine - nachträgliche - Erhebung von Erschließungsbeiträgen nicht mehr 
möglich, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits endgültig hergestellt waren; dabei ist auf die Vor-
stellungen der Gemeinde (ggfs. auf ein vorhandenes Bauprogramm) abzustellen.

7.3 Änderung des § 134

7.3.1 Die bisherige gesamtschuldnerische Haftung der Wohnungs- und Teileigentümer für die 
das gesamte Grundstück betreffende Erschließungsbeitragsschuld ist mit der Änderung des § 
134 beseitigt worden. Erschwernisse, die durch diese gesamtschwdnerische Haftung in der Ver-
gangenheit bei der Begründung dieser Eigentumsarten aufgetreten sind, sollen damit künftig 
ausgeschlossen werden.

7.3.2 Die Überieitungsvorschrlft des Artikel 3 § 9 Abs. l

des Änderungsgesetzes bestimmt, daß ungeachtet der Änderung der materiellen Rechtslage die 
alte Fassung des § 134 weiter gilt, soweit bei Inkrafttreten der Neufassung des Gesetzes der Er-
schließungsbeitragsbescheid bereits zugestellt worden war. Die Zustellung lediglich eines Vor-
ausleistungsbescheides (§ 133 Abs. 3 Satz 3) steht dem Eintritt der neuen Rechtslage nicht ent-
gegen. Ein Vorausleistungsbescheid ist wegen seines vorläufigen Charakters nicht einem - end-
gültigen - Beitragsbescheid gleichzuachten. Zwar wird der Beitragsschuldner in diesem Fall zu-
nächst die Vorausleistung zu erbringen haben, falls der Vorausleistungsbescheid bereits unan-
fechtbar geworden ist Der endgültige Bescheid hat jedoch die neue Rechtslage zu berücksichti-
gen. Auch für den Fall, daß auf Grund eines unanfechtbar gewordenen Vorausleistungsbeschei-
des Zwangsmaßnahmen in Betracht gezogen werden sollten, ist die neue Rechtslage zu berück-
sichtigen und sind die Zwangsmaßnahmen ggfs. entsprechend zu beschränken.

Soweit bei Kostenspaltang (§ 127 Abs. 3, § 132 Nr. 3) ein Teilbescheid ergangen ist verbleibt es 
insoweit bei der damit begründeten Gesamthaftung; diese erstreckt sich dann auf die Teilmaß-
nahmen, für welche die Kostenspaltung vorgenommen worden ist Bezüglich der weiteren erst 
durch späteren Bescheid festzusetzenden Kosten entfällt die gesamtschuldnerische Haftung.

2310

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 39 / 39


	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Bundesbaugesetz Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung, Erhaltung baulicher Anlagen, Erschließungsrecht RdErl. d. Innenministers v. 8.12.1976 -VC4/VA1-901.03 ¹) 

